
Erster

MANAGEMENTPLAN FÜR DAS 
WILDNISGEBIET IM SOLLING
für den Zeitraum 2026 – 2035



 
 

 

 

 

Erstellt durch: 

 

Niedersächsische Landesforsten (AöR), Betriebsleitung 

Abteilung Wald und Umwelt, Geschäftsbereich Naturschutz, Naturdienstleistungen und Flächenagentur 

Bienroder Weg 3 

38106 Braunschweig 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit: 

 

Niedersächsisches Forstamt Dassel 

Wedekindstr. 29 

37586 Dassel 

 

Niedersächsisches Forstplanungsamt (NFP) 

Forstweg 1a 

38302 Wolfenbüttel 

 

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) 

Abteilung Waldnaturschutz 

Grätzelstraße 2 

37079 Göttingen 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 18.12.2025 

  



 
 

 

Prolog 

 

 

Als Beitrag der Niedersächsischen Landesforsten zum sogenannten „Niedersächsischen Weg“ 

wurde vom Land Niedersachsen die Einrichtung eines neuen Wildnisgebietes beschlossen. Ausge-

wählt wurden hierfür geeignete Flächen im Solling, die unter Berücksichtigung der Qualitätskrite-

rien des Bundesamtes für Naturschutz für Wildnisgebiete als neues „Wildnisgebiet im Solling“ in 

einem Vertrag mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz vereinbart wurden. Die Ausweisung erfolgte durch die Niedersächsischen Landes-

forsten auf dieser Grundlage im März 2021 rückwirkend zum 1. Januar 2021. Das Land Nieder-

sachsen unterstützt die Entwicklung des Gebietes mit erheblichen finanziellen Mitteln.  

Der durch die Qualitätskriterien vorgeschriebene und nunmehr vorliegende (erste) Management-

plan für das Wildnisgebiet im Solling ist durch die Niedersächsischen Landesforsten in Zusammen-

arbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Abteilung Waldnaturschutz, auf 

der Grundlage umfassender Inventuren und vor dem Hintergrund der übergreifenden Zielstellung 

einer natürlichen Waldentwicklung erarbeitet worden.  

Der Plan beschreibt für den Zeitraum 2026 bis 2035 die Ziele und Maßnahmen für die Betreuung 

und Entwicklung des Gebietes. Von besonderer Relevanz sind dabei die für die langfristige eigen-

dynamische Gebietsentwicklung noch als erforderlich angesehenen Initialmaßnahmen. Zu diesen 

gehören insbesondere die Reduktion der vorkommenden Fichtenbestände sowie die Anpassung 

des vorhandenen Fahrwegenetzes. Sowohl die Ausgestaltung der Waldumbaumaßnahmen als 

auch die Grundsätze zur Wegeanpassung wurden in den vergangenen Monaten mit Betroffenen 

und Interessierten im Rahmen eines partizipativen Prozesses diskutiert. Allen Diskussionspartnern, 

deren Anregungen vielfach Eingang in die inhaltliche Ausgestaltung der Konzepte gefunden ha-

ben, sei für ihre Beiträge herzlich gedankt!  

Nicht für alle Bereiche des Wildnisgebietsmanagements sind jedoch bereits abschließend Ziele und 

Maßnahmen erarbeitet. So sollen, wie im Plan dargestellt, in den nächsten Monaten neben einem 

endgültigen Wegekonzept auch noch umfassende Konzepte für die Bereiche Wildnisbildung und 

Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden. Darüber hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt für die kom-

menden zehn Jahre in der Umsetzung verschiedener Monitoringverfahren zur Darstellung der Ent-

wicklung und zur Bewertung der umgesetzten Maßnahmen im Wildnisgebiet, auf die der Plan 

ebenfalls eingeht.  

Der Wildnismanagementplan bildet damit für die weitere Entwicklung des Gebietes im Solling und 

dessen Betreuung eine aussagekräftige Grundlage.  
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1. Einleitung 

 

1.1. Ausweisung des Wildnisgebietes im Solling 

Im Zuge des „Niedersächsischen Weges“ (MU 2020) und im Sinne der Nationalen Strategie zur 

Biologischen Vielfalt (BMUB 2007) wurde im Mai 2020 die Entwicklung eines eintausend Hektar 

großen Wildnisgebietes nach der Definition und den Qualitätskriterien des Bundesamtes für Na-

turschutz (BfN 2018) auf den Flächen der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) im Solling fest-

gelegt. In der Folge haben die NLF das „Wildnisgebiet im Solling“1 mit dem Ziel einer zukünftig 

ungestörten natürlichen Waldentwicklung im März 2021 auf der Grundlage einer Vereinbarung 

mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(ML) rückwirkend zum 1. Januar 2021, und damit deutlich vor dem gesetzten Entwicklungszeit-

punkt des Jahres 2028, eingerichtet. Die Entwicklung des Gebietes wurde etwas später auch im 

LÖWE+-Programm der Niedersächsischen Landesforsten unter dem Grundsatz 8 („Sicherung ei-

nes Netzes von Waldschutzgebieten einschließlich von Wäldern mit natürlicher Waldentwick-

lung“) festgeschrieben (NI-VORIS 2021).  

 

 

Abb. 1: Lage des Wildnisgebietes im Solling in Südniedersachsen (Quelle: NFP/LGLN 2025) 

 

Das 1.020 Hektar große Wildnisgebiet im Solling besteht als Teil des FFH-Gebietes 131 „Wälder 

im östlichen Solling“ (Abb. 2) und des Vogelschutzgebietes V55 „Solling“, die durch Naturschutz-

gebietsverordnungen (Landkreis Northeim (LK NOM) 2020 und 2024) gesichert sind2. Es ist gemäß 

den BfN-Qualitätskriterien als ausreichend großes, weitgehend unzerschnittenes und (zukünftig) 

nutzungsfreies Gebiet geeignet, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse 

dauerhaft zu gewährleisten. 

 
1 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung im Folgenden und allgemein auch als „Wildnisgebiet Solling“ bezeichnet. 
2 Für das Wildnisgebiet gelten damit insbesondere die Regelungen der Verordnung zum Naturschutzgebiet „Wälder im östlichen 
Solling“ des Landkreises Northeim vom 25.09.2020 (Landkreis Northeim 2020), mit 1. Änderungsverordnung vom 25.10.2024 (Land-
kreis Northeim 2024). 
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Abb. 2: Das Wildnisgebiet im Solling innerhalb des größeren FFH-Gebietes "Wälder im östlichen Solling" und des drei-

teiligen Vogelschutzgebietes "Solling" (Quelle: NLF 2024) 

Das Wildnisgebiet im Solling umfasst auch die beiden älteren Naturwälder „Limker Strang“ 

(21 Hektar) und „Grasborner Bruch“ (11 Hektar). In diesen früheren „Naturwaldreservaten“ ver-

zichtete man bereits Anfang der 1970er Jahre auf sämtliche Holzernte- und Pflegemaßnahmen 

und überließ die Bestände der natürlichen Entwicklung. Die neben diesen beiden Naturwäldern 

im Jahr 2021 ausgewiesene Fläche des Wildnisgebietes wurde ebenfalls (zunächst NLF-intern) als 

Naturwald „Wildnis Solling“ geführt. Mit Veröffentlichung des Erlasses „Sicherung, Betreuung 

und Untersuchung von Naturwäldern im Rahmen des LÖWE-Programms“ (ML 2025) ist die ge-

samte Wildnisgebietskulisse auch formal als Naturwald gesichert3. 

 

1.2. Leitbild und Ziele für das Wildnisgebiet im Solling 

Das Wildnisgebiet im Solling liegt im Süden Niedersachsens im Verbreitungsschwerpunkt der Rot-

buche im zweitgrößten zusammenhängenden Waldgebiet der Landesforsten. Nahezu alle Flächen 

des Wildnisgebietes sind als alte Waldstandorte beschrieben, auf denen sich aktuell große Anteile 

bodensaurer Buchenwälder höheren Alters befinden. Entsprechendes Leitbild des Wildnisgebietes 

im Solling ist die eigendynamische Entwicklung der hier natürlicherweise vorkommenden Wälder, 

insbesondere der Hainsimsen-Buchenwälder, mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der na-

türlichen biologischen Vielfalt durch Prozessschutz.  

Ergänzend zum langfristigen Ziel der natürlichen Waldentwicklung sollen zur Beschleunigung der 

weiteren Verbreitung der bodensauren Buchenwälder und ihrer Sukzessionsstadien sowie zur Re-

duktion von Störungen noch unterstützende Initialmaßnahmen im Zeitraum von zehn, im Aus-

nahmefall auch bis maximal 30 Jahren, umgesetzt werden. Dauerhaft sollen Maßnahmen der 

 
3 Das Wildnisgebiet im Solling besteht entsprechend aus den drei Naturwäldern „Limker Strang“, „Grasborner Bruch“ und „Wildnis 

Solling“. 
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Wildnisbildung für die Wissensvermittlung und Förderung der Wertschätzung des Waldes und 

seiner natürlichen Entwicklung ergriffen werden.  

Darüber hinaus sollen ein planmäßiges Monitoring und ergänzende Forschung die Entwicklungen 

im Wildnisgebiet dokumentieren und bei Fragestellungen sowohl zum Management als auch zur 

natürlichen Waldentwicklung unterstützen. 

 

1.3. Wildnisgebietsmanagement: Organisation und partizipativer Prozess 

Das Wildnisgebiet liegt im Zuständigkeitsbereich des Niedersächsischen Forstamtes Dassel und 

erstreckt sich mit etwa gleichen Flächenanteilen über die drei Revierförstereien Relliehausen, Hil-

wartshausen und Delliehausen. Die Umsetzung von Maßnahmen im Wildnisgebiet erfolgt ent-

sprechend durch das Forstamt bzw. die Revierleitungen. Die zugehörige Maßnahmenplanung für 

das Wildnisgebiet liegt ebenfalls in der Verantwortlichkeit der NLF.  

Die im Wildnisgebiet umzusetzenden Maßnahmen (Managementkonzepte) wurden und werden 

z. T. noch durch NLF-interne Arbeitsgruppen erarbeitet und durch einen Steuerungskreis aus Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der NLF (Betriebsleitung, Forstplanungsamt und Forstamt) und der 

NW-FVA (Abt. Waldnaturschutz) beschlossen. Hierbei sind auch Abwägungen zwischen der Wild-

nisentwicklung und den für das FFH- sowie Vogelschutzgebiet relevanten Planungen, die nach 

dem SPE-Erlass (ML/MU 2023) durch das Niedersächsischen Forstplanungsamt (NFP) erstellt und 

in den wesentlichen Inhalten mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Northeim 

abgestimmt werden, vorgenommen worden. 

Darüber hinaus haben sich die NLF über wesentliche Aspekte im Umgang mit dem Wildnisgebiet 

sowohl im Rahmen individueller Gespräche mit Betroffenen als auch mit der interessierten Öffent-

lichkeit bei verschiedenen Informationsveranstaltungen im Zuge eines partizipativen Prozesses 

ausgetauscht. Die Anregungen aus diesen Diskussionen wurden vielfach in die Konzepte inte-

griert. Die einzelnen Managementkonzepte werden im hier vorliegenden Managementplan dar-

gestellt.  

 

1.4. Zum vorliegenden Managementplan (Wildnisentwicklungsplan) 

Der vorliegende Managementplan (im Folgenden „Wildnisentwicklungsplan“) stellt vor der über-

geordneten Zielsetzung der eigendynamischen Entwicklung alle wesentlichen Ziele und Maßnah-

men für den weiteren Umgang mit dem Gebiet zusammen. Mit seiner Veröffentlichung löst er die 

seit der Gebietsausweisung geltenden „Vorläufigen Managementgrundsätze“ für das Wildnisge-

biet ab (NLF 2021a).  

Der Plan fokussiert die im Gebiet vorkommenden Lebensräume und Tier- und Pflanzenarten sowie 

die Menschen, die mit dem Wildnisgebiet als Erholungssuchende und/oder Wildnisinteressierte in 

Berührung kommen. Für diese drei Bereiche wurden Ziele definiert sowie Managementkonzepte 

entwickelt bzw. erste Handlungsgrundsätze formuliert. Zudem geht der Wildnisentwicklungsplan 

kurz auf bestehende oder noch zu etablierende Monitoringverfahren und Forschung ein. 

Der Wildnisentwicklungsplan hat eine Gültigkeit von zehn Jahren. Er soll dementsprechend im 

Jahr 2035 aktualisiert werden. Soweit aus zwingenden Gründen innerhalb des zehnjährigen Gül-

tigkeitszeitraum des Plans Anpassungen im dargelegten Management vorgenommen werden 

müssen, werden diese durch den Steuerungskreis (s. Punkt 1.3.) beschlossen und die Öffentlich-

keit über die Änderungen informiert. Gleiches gilt für Konzepte, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
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des Plans noch nicht abgeschlossen werden konnten. Vor diesem Hintergrund ist das Wildnisge-

bietsmanagement als rollierender Prozess zu verstehen, zu dem der vorliegende Managementplan 

bis zur nächsten Veröffentlichung permanent fortgeschrieben wird.   

Die parallel zum vorliegenden Wildnisentwicklungsplan bestehenden Bewirtschaftungspläne 

(BWP) für das deckungsgleiche, aber mit 1.458 Hektar größere FFH-Gebiet (Nr. 131, „Wälder im 

östlichen Solling“, Entwurfsstand 11/2025) sowie das 4.350 Hektar große Vogelschutzgebiet 

(V55, „Solling“, Entwurfsstand 02/2025) konkretisieren die dargestellten Ziele und Maßnahmen 

in Bezug auf die rechtskonforme Bewirtschaftung der europäischen Schutzgüter. Im BWP zum 

FFH-Gebiet wird entsprechend auch eine flächenscharfe Zuweisung von Maßnahmen vorgenom-

men. Grundlage dieser Planungen ist die Waldbiotopkartierung, auf deren Ergebnisse der vorlie-

gende Wildnisentwicklungsplan u. a. ebenfalls zurückgreift (siehe auch Kapitel 3.1.). Die vom Nie-

dersächsischen Forstplanungsamt (NFP) angefertigten Bewirtschaftungspläne und der Wildnisent-

wicklungsplan sind inhaltlich aufeinander abgestimmt. Soweit sich im Zuge der Abstimmung der 

Bewirtschaftungspläne mit der zuständigen UNB Widersprüche zwischen den Plänen ergeben, ist 

den Regelungen der Bewirtschaftungspläne bei der Umsetzung von Maßnahmen im Wildnisgebiet 

Vorrang einzuräumen und der Wildnismanagementplan entsprechend anzupassen. 

 

 

2. Management des Wildnisgebietes im Solling 

Übergeordnetes Ziel für das Wildnisgebiet im Solling ist eine vom Menschen weitestgehend un-

beeinflusste, natürliche Entwicklung. Nichtsdestotrotz sind für das Wildnisgebiet in Übereinstim-

mung mit den Qualitätskriterien des BfN einige Managementmaßnahmen vorgesehen, die im Fol-

genden beschrieben werden. Bei den Maßnahmen handelt es sich um: 

(1) temporär erforderliche Initialmaßnahmen, um aus der Vergangenheit resultierende Folgen 

menschlichen Wirkens im Gebiet zu minimieren, wie Waldumbau-Maßnahmen oder Maß-

nahmen zur Wegereduktion, 

(2) dauerhaft erforderliche Managementmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden im Um-

kreis des Wildnisgebietes, wie Maßnahmen der Schalenwild- und Neobiota-Regulation so-

wie 

(3) dauerhaft begleitende Maßnahmen der Wildnisbildung und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Inhaltlich lassen sich die aufgeführten Maßnahmen den Bereichen Lebensräume, Arten und 

Mensch & Wildnis zuordnen. Entsprechend werden in den folgenden Kapiteln relevante Kon-

zepte und Managementmaßnahmen für diese drei Wirkungsbereiche dargestellt. Für alle Bereiche 

gleichermaßen besteht ein Wirkungszusammenhang in Bezug auf die im Wildnisgebiet vorhande-

nen Wege. Entsprechend wird das Wegekonzept in einem vierten Abschnitt dieses Kapitels über-

geordnet thematisiert. Monitoring und Forschung im Wildnisgebiet sind Inhalt des Kapitels 3. 
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Die Abbildung 3 gibt die Management-Bereiche und entsprechend relevanten Konzepte für das 

Wildnisgebiet im Solling in einer Übersicht wieder: 

 

Abb. 3: Wirkungsbereiche (blau) und relevante Konzepte (Dreiecke) für das Management des Wildnisgebietes Solling 

Durch ein Monitoring und ggf. auch eine entsprechend ausgerichtete Forschung können Aussa-

gen zur Entwicklung des Gebietes und zur Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen getroffen 

werden. Monitoring und Forschung ergänzen das Wildnisgebietsmanagement, werden jedoch 

nicht als Managementmaßnahmen im engeren Sinne verstanden. Die Inhalte des Monitorings und 

der Forschung im Wildnisgebiet Solling sind Gegenstand des Kapitels 3.  

 

 

2.1. Lebensraum-Management im Wildnisgebiet 

Das Wildnisgebiet im Solling soll sich eigendynamisch entwickeln, ein Lebensraum-Management 

ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich. Gemäß den BfN-Qualitätskriterien können in Ausnah-

mefällen jedoch noch Maßnahmen eines Initialmanagements – wie Waldumbaumaßnahmen oder 

Renaturierungen – umgesetzt werden. Insbesondere wegen der derzeit relativ hohen Fichtenan-

teile im ausgewiesenen Gebiet wird die Notwendigkeit für Initialmaßnahmen zur Waldentwick-

lung gesehen. Im Folgenden werden Ziele und Maßnahmen in Bezug auf die Waldentwicklung 

beschrieben (Abschnitt 2.1.1.) sowie Entscheidungen zum Umgang mit den im Wildnisgebiet lie-

genden Nicht-Wald-Biotopen getroffen (Abschnitt 2.1.2.). 
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2.1.1. Entwicklung der Waldbiotope 

Das Wildnisgebiet im Solling besteht fast ausschließlich aus Wald und wurde bis zu seiner Aus-

weisung – mit Ausnahme der seit den 1970er Jahren bestehenden Naturwälder – regelmäßig 

bewirtschaftet. Neben den natürlicherweise vorkommenden bodensauren Buchenwäldern und 

bachbegleitenden Erlen-Eschen-Wäldern sind im Zuge der Bewirtschaftung insbesondere Be-

stände mit (Gemeiner) Fichte etabliert, aber auch andere nicht heimische Baumarten wie Lärche 

oder Douglasie in das Gebiet eingebracht worden. 

 

2.1.1.1. Zielsetzungen  

Das Ziel für das Wildnisgebiet im Solling ist die eigendynamische Entwicklung der im Gebiet vor-

kommenden standortheimischen Wälder und der Ablauf von natürlichen oder mindestens natur-

nahen Prozessen. Dabei sind klimatische Veränderungen und die durch sie induzierten Anpas-

sungsprozesse Bestandteil der langfristigen natürlichen Entwicklung.  

Zur Förderung der standortheimischen Waldgesellschaften sollen vorkommende gebietsfremde 

Baumarten im Rahmen von befristeten Initialmaßnahmen noch reduziert werden, um deren zu-

künftige Verjüngung und weitere Etablierung zu unterbinden. Damit werden gleichzeitig rele-

vante Zielsetzungen für die Entwicklung der vorkommenden Wald-Lebensraumtypen im de-

ckungsgleichen FFH-Gebiet erfüllt.  

Weder die natürliche Waldentwicklung im Wildnisgebiet, noch die beabsichtigten Initialmaßnah-

men dürfen allerdings zu einer Gefährdung des umliegenden Wirtschaftswaldes führen. Dies gilt 

insbesondere für den Umgang mit der Fichte, die mit verhältnismäßig hohen Anteilen vorkommt 

und zudem im Solling ein hohes Verjüngungspotenzial besitzt, gleichzeitig aber durch Borkenkä-

ferkalamitäten besonders gefährdet ist. Entsprechend sollen insbesondere die Fichtenbestände im 

Wildnisgebiet reduziert und die entnommenen Bäume aufgrund der Waldschutzproblematik ver-

arbeitet werden (= extraktive Nutzung). Auch höhere Fichtenanteile in Buchenmischbeständen 

sollen noch verringert werden. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen wird ein Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln gänzlich ausgeschlossen. Erlöse aus der Vermarktung der Fichte sollen aus-

schließlich für die Entwicklung und Betreuung des Wildnisgebietes genutzt werden.  

Eine vollständige Beseitigung der Fichte im Wildnisgebiet ist jedoch nicht beabsichtigt. Der Auszug 

der Fichte soll sich maßgeblich an deren Gefährdungspotenzial orientieren und gleichzeitig Stö-

rungen durch Eingriffe möglichst vermeiden. Grundsätzlich sollen in Buchen(misch)beständen An-

teile von bis zu zehn Prozent sowie flächige Fichtenbeimischungen bis 0,3 Hektar toleriert werden. 

Mit diesem Ansatz kann auch ein (noch) bestmöglicher Erhaltungsgrad für den im Gebiet vorkom-

menden FFH-Lebensraumtyp 9110 erreicht werden4. Die Tolerierung von Mischungsanteilen soll 

ebenfalls für andere vorkommende gebietsfremde Baumarten gelten. 

Die extraktiven Initialmaßnahmen sollen ausgehend vom Stichtag der Forsteinrichtung innerhalb 

von zehn Jahren, d. h. bis spätestens Ende 2033, abgeschlossen sein. Erforderliche Maßnahmen 

ohne Biomasseentzug („Pflegemaßnahmen“) können bei entsprechender Notwendigkeit noch bis 

30 Jahre nach Ausweisung des Wildnisgebietes umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Initial-

maßnahmen für die Waldentwicklung soll aber im aktuellen Forsteinrichtungszeitraum liegen; 

darüber hinaus soll nur noch sehr zurückhaltend eingegriffen werden. Schon jetzt sind in Buchen-

 
4 Gemäß den Bewertungskriterien für Buchen-LRT (NLWKN 2012) ist bei einem Mischungsanteil gebietsfremder Baumarten von maxi-
mal zehn Prozent noch ein Erhaltungsgrad A möglich. 
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beständen mit Nadelholzanteilen unter zehn Prozent sowie, unabhängig von der dort vorzufin-

denden Bestockung, in den beiden alten Naturwäldern Limker Strang und Grasborner Bruch keine 

Initialmaßnahmen mehr vorgesehen.  

Insgesamt soll die Umsetzung der Initialmaßnahmen einer räumlichen Ordnung folgen, durch die 

immer größere Kernzonenbereiche ohne weitere Befahrungsnotwendigkeiten entwickelt werden. 

Auf diese Weise können – in Abhängigkeit der Etablierung alternativer Zuwegungen für die Be-

wirtschaftung des umliegenden Waldes – sukzessive Wege im Wildnisgebiet aufgegeben werden. 

Gleichzeitig müssen i. d. R. (ehemalige) Fichtenbestandsflächen nach dem Auszug der Fichte so-

wohl von außen als auch innerhalb der Fläche zumindest noch eine Zeit lang zugänglich bleiben, 

um Pflegemaßnahmen wie Pflanzungen oder später die ggf. notwendige Entfernung aufgelaufe-

ner Fichte zu gewährleisten. Dieser Aspekt ist auch beim Belassen von Stämmen zur Totholzanrei-

cherung zu berücksichtigen. Grundsätzliches Ziel ist es, bei der Reduktion der Fichte gefällte 

Bäume im Umfang von wenigstens 30 bis 40 Kubikmeter je Hektar zu belassen. Soweit sich ab-

sterbende oder abgestorbene Fichten nicht mehr als Brutbäume eignen, sollen diese ebenfalls als 

stehendes Totholz erhalten werden. 

Die Verjüngung der Flächen vormaliger Nadelholzbestände, insbesondere der Fichte, soll sowohl 

aktiv als auch – bei entsprechend vorhandenen Samenbäumen – über Sukzession erfolgen. Neben 

Buche sollen auch Pionierbaumarten etabliert werden oder sich verjüngen können. Falls sich zu 

hohe Fichtenanteile in der Naturverjüngung einstellen, so sollen diese im Rahmen späterer Pflege-

maßnahmen noch einmal reduziert werden. Alle Flächen außerhalb der (ehemaligen) Nadelholz-

bestände sollen ausschließlich der Naturverjüngung vorbehalten bleiben. 

 

2.1.1.2. Aktuelle Situation 

Im Wildnisgebiet kommen zum Stichtag der Forsteinrichtung (01.01.2024) als gebietsfremde 

Baumarten insbesondere die Fichte mit einem Anteil von 15,4 Prozent und mit geringen oder sehr 

geringen Anteilen auch Lärche (1,2 %), Douglasie (0,2 %) und Roteiche (< 0,1 %) vor. Weiterhin 

wurde Rosskastanie als Allee-Baum gepflanzt. Zudem ist ein Esskastanienbestand in direkter Nach-

barschaft zum Wildnisgebiet zu finden, so dass sich Esskastanie perspektivisch ins Wildnisgebiet 

verbreiten könnte.  

Fichtenbestände sind zum Stichtag 01.01.2024 auf insgesamt noch 137,6 Hektar anzutreffen 

(13,7 %). Darüber hinaus kommen auf 9,7 Hektar Lärchenbestände vor (1,0 %) und auf 0,7 Hek-

tar zwei Douglasienbestände. Alle drei Nadelbaumarten sind auch als Mischbaumarten in Buch-

engrundbeständen zu finden; insbesondere Buchen-Fichten-Mischbestände machen einen großen 

Anteil von 389 Hektar aus. 

Ausschließlich zur Reduktion dieser genannten Baumarten werden im Wildnisgebiet gegenwärtig 

bereits waldbauliche Maßnahmen umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Umwandlung 

der Fichtenreinbestände. Durch die zielführende Umsetzung der Initialmaßnahmen (Abfuhr ge-

fällter Fichten, Entrindung von verbleibenden Stämmen) gibt es im Gebiet – ebenso wie im um-

gebenden Wirtschaftswald – derzeit keine Borkenkäferkalamitäten. 

Seit der Ausweisung des Gebietes wird vollumfänglich auf Laubholznutzungen verzichtet. Direkt 

nach der Wildnisgebietsausweisung sind zunächst gar keine Maßnahmen mehr umgesetzt wor-

den, um das grundsätzliche Vorgehen zur Waldentwicklung, insbesondere zum Umgang mit der 

Fichte, mit der Öffentlichkeit diskutieren zu können. Entsprechende Exkursionen fanden vor allem 

in den Jahren 2022 und 2023 statt. Ein zu diesem Zeitpunkt von den NLF auf wesentlicher Fläche 

vorgesehener, über 30 Jahre gestreckter Auszug von Fichte mit Voranbauten von Buche wurde 

insbesondere seitens des Verbandsnaturschutzes kritisch gesehen. Stattdessen wurde für einen 
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„Maßnahmen-Mix“ plädiert, der auf größeren Flächen auch Kahlschläge vorsieht, die von der 

unteren Naturschutzbehörde sowie von PEFC als relevanter Waldzertifizierungsorganisation mit-

getragen werden. 

Im Zuge einer anschließenden „Versuchsphase“ wurden verschiedene (waldbaulich-)technische 

Ansätze zur Reduktion und Verjüngung der Fichtenbestände im Wildnisgebiet realisiert. Dabei 

bestätigte sich unter anderem, dass Fichtenstämme zur Vermeidung von Borkenkäferkalamitäten 

nur entrindet im Wald belassen werden können – selbst wenn scheinbar günstige Zeitpunkte für 

die Fällarbeiten gewählt wurden.  

Für den gewünschten „Maßnahmen-Mix“ wurde ein Entscheidungsbaums entwickelt, der unter 

Einbeziehung der Ausgangssituation und der grundsätzlichen waldbaulichen Möglichkeiten die 

Varianten zur Umwandlung der vorhandenen Fichtenreinbestände aufzeigt (Abb. 4). Das Schema 

wurde im Herbst 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt und diente auch der Forsteinrichtung als Pla-

nungsgrundlage. 

 

 

Abb. 4: Entscheidungsbaum zur Planung der Umwandlung von Fichtenbeständen im Wildnisgebiet 

 

Unter Nutzung der Planungsdaten der Forsteinrichtung wurde Anfang 2024 durch die Revierlei-

tungen ein Arbeitsplan zur Umwandlung der Fichtenbestände aufgestellt. Zudem konnte auf der 

Grundlage der Forsteinrichtungsdaten die Zonierung der Wildnisgebietsflächen vorgenommen 

werden (siehe Abschnitt 2.1.1.3).  

Bis zum Spätherbst 2025 sind bereits hohe Flächenanteile, die für einen Abtrieb oder Auszug 

vorgesehen sind, abgearbeitet. Zudem wurden in allen Beständen, die in einem gestaffelten Ver-

fahren umgebaut werden sollen, entsprechende Maßnahmen begonnen. Auf den (ehemaligen) 

Fichtenflächen sind bislang über 70.000 Bäume gepflanzt worden, vor allem Buchen, im Umfang 

von etwa zehn Prozent auch Birken, Erlen und Weiden. Im Durchschnitt wurden dabei deutlich 

unter 2.000 Pflanzen je Hektar ausgebracht, was zeigt, dass lediglich Initiale zur Waldentwicklung 

gepflanzt werden.  



9 
 

2.1.1.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen der Waldentwicklung 

Maßnahmen zur Waldentwicklung im Wildnisgebiet finden nur in Flächen der Entwicklungszone 

statt (Abb. 5 und Abb. 7). Die Grundlage der Umsetzung der Initialmaßnahmen ist die aktuelle 

Forsteinrichtung, die unter Berücksichtigung der von der AG Waldentwicklung aufgestellten Maß-

gaben Planungen für die einzelnen Flächen vorgenommen hat. Die Forsteinrichtungsplanung sieht 

entsprechend neben Reduktionen gebietsfremder Baumarten im Hauptbestand und relevanten 

Verjüngungsplanungen auch Reduktionen im Nachwuchs oder Unterstand vor, wenn hier höhere 

Mischungsanteile von Nadelbäumen, insbesondere Fichte, vorhanden sind.  

Extraktive Maßnahmen und Pflegemaßnahmen 

Die Initialmaßnahmen sind zu unterscheiden in extraktive Maßnahmen mit Entfernung der 

Stämme und in Pflegemaßnahmen, bei denen die gefällten Bäume verschiedenen Alters auf der 

Fläche verbleiben. Als Pflegemaßnahme zählt ebenfalls die Einbringung heimischer Baumarten. 

Die Entscheidung, ob eine Maßnahme extraktiv oder unter Belassen der Biomasse durchgeführt 

wird, bemisst sich zum einen an der Gefährdung, die von den gefällten Bäumen ausgeht, und 

zum anderen an der Notwendigkeit einer künftigen Zugänglichkeit der Fläche für weitere Maß-

nahmen. 

Wie bereits dargestellt, werden die Maßnahmen aufgrund der Waldschutzproblematik für den 

umliegenden Wirtschaftswald in den (älteren) Fichtenbeständen auch zukünftig regelmäßig ex-

traktiv durchgeführt werden. Einzelne Bäume sollen jedoch zur Totholzanreicherung auf der Flä-

che verbleiben und werden – da der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgeschlossen ist – hierzu 

entrindet (s. u., technische Umsetzung). Dies gilt gleichermaßen für die Reduzierung höherer Fich-

tenanteile in Buchengrundbeständen. Bei überschaubaren Fichtenanteilen in den Buchenmisch-

beständen sollen die gefällten (und entrindeten) Bäume jedoch belassen werden. Auch andere 

gebietsfremde Baumarten verbleiben nach ihrer Fällung im Wald, solange von ihnen keine Gefahr 

ausgeht und eine Zugänglichkeit der Flächen für weitere Pflegemaßnahmen nicht mehr erforder-

lich ist.  

Die extraktiven Maßnahmen werden innerhalb des aktuellen Forsteinrichtungszeitraums abge-

schlossen. Pflegemaßnahmen (s. o.) können bei entsprechender Notwendigkeit auch darüber hin-

aus noch, längstens aber 30 Jahre nach Gebietsausweisung, umgesetzt werden. 

Nicht genau absehbar ist die Notwendigkeit bzw. der Umfang zukünftiger Pflegemaßnahmen, 

welche die Entfernung aufkommender Fichten-Naturverjüngung betreffen oder welche sich – bei 

einem aktuell abwartenden und toleranten Ansatz – aus der Entwicklung vorhandener gebiets-

fremder Baumarten wie Lärche oder Roteiche sowie Rosskastanie oder Esskastanie ergeben kön-

nen. So sind insbesondere bei den Kastanien derzeit keine regulierenden Maßnahmen geplant; 

deren Vorkommen und Verjüngungsdynamik soll jedoch beobachtet werden.  
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Im Folgenden werden die im Wildnisgebiet im aktuellen Forsteinrichtungszeitraum vorgesehenen 

Initialmaßnahmen kartographisch differenziert dargestellt (Abb. 5): 

 

Abb. 5: Differenzierung der Entwicklungsflächen nach vorgesehenen Pflege- und extraktiven Maßnahmen  

(Quelle: NFP/Auszug aus den Geobasisdaten der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltung) 

Demnach sind in Beständen im Umfang von etwa 200 Hektar noch (extraktive) Maßnahmen zur 

Reduktion von Nadelbäumen, insbesondere Fichte, erforderlich5. In diese Fläche fallen allerdings 

auch 80 Hektar Buchenmischbestände mit höheren Fichtenanteilen, in denen die gefällten Nadel-

bäume soweit wie möglich als Totholz belassen werden sollen (siehe auch Abb. 8). 

In weiteren Beständen im Umfang von 152 Hektar sind Reduktionen von jüngerer Fichte (< 35 J.) 

und von anderem Nadelholz (v. a. Lärche) sowie Verjüngungen als Pflegemaßnahmen geplant 

(Abb. 6). 

 

Abb. 6: Art und Umfang von vorgesehenen Pflegemaßnahmen in den Entwicklungsflächen des Wildnisgebietes 

 
5 Es sind hierbei alle Reduktionen von Fichte ab einem Alter von 35 J. wegen der grundsätzlichen Borkenkäfergefährdung als extrak-

tive Nutzung kategorisiert. 
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Auf zusätzlichen 73 Hektar Wildnisgebietsfläche sind aktuell keine Maßnahmen geplant, aufgrund 

der Bestandessituation ggf. aber innerhalb des Zeitfensters von maximal 30 Jahren noch notwen-

dig (v. a. Reduktion von entstehender Fichtenverjüngung).  

Dabei ist zu beachten, dass die Nettoflächen, auf denen die Initialmaßnahmen greifen, im Regelfall 

geringer als die aufsummierten Bestandesflächen ausfallen. Die folgende Karte (Abb. 7) gibt einen 

Überblick zur Flächenbetroffenheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Initialmaßnahmen. 

 

Abb. 7: Differenzierung der Entwicklungsflächen nach der Flächenbetroffenheit bei Umsetzung der Initialmaßnahmen 

Die Flächen, bei denen die Maßnahmen auf mehr als zwei Drittel der Bestandesflächen greifen 

(insgesamt auf 141 Hektar), sind im Wesentlichen umzuwandelnde Nadelholzbestände. Bei Aus-

zügen gebietsfremder Baumarten aus Buchengrundbeständen oder Maßnahmen im Nachwuchs 

oder Unterstand liegt die Nettofläche der Initialmaßnahmen regelmäßig unter einem Drittel der 

Bestandesfläche (insgesamt auf 267 ha Wildnisgebietsfläche). 

Technische Umsetzung der Reduktion des Anteils gebietsfremder Baumarten 

Entsprechend dem Wunsch nach einem „Maßnahmen-Mix“ und unter Berücksichtigung des An-

spruchs, dass extraktive Maßnahmen innerhalb von zehn Jahren umgesetzt sein sollen, erfolgt die 

Umwandlung der Nadelholzbestände im Wildnisgebiet sowohl über Kahlschläge als auch über 

Voranbauten unter (Fichten-)Schirm. Die Forsteinrichtung hat entsprechend „Abtriebe“, „Saum-

hiebe“ und „Räumungen“ mit Wiederverjüngung der Freiflächen und (beschleunigte) „Femel“ 

für die Umsetzung von Buchen-Voranbauten vorgesehen. Darüber hinaus werden höhere Fichten-

/Nadelbaumanteile in Buchengrundbeständen durch „Auszüge“ reduziert. „Läuterungen“ sind – 

als Pflegemaßnahmen (s. o.) – durch die Forsteinrichtung für die Reduktion jüngerer Nadelbäume 

im Hauptbestand und im Nachwuchs geplant worden.   
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Die nachfolgende Abb. 8 gibt einen Überblick zu den geplanten extraktiven Maßnahmen zur Re-

duktion der Fichten-/(Nadelbaum)anteile. 

 

Abb. 8: Geplante waldbauliche Maßnahmen ("Maßnahmenmix") zur Reduktion der Nadelholz-/Fichtenanteile  

 

Die technische Umsetzung der durch die Forsteinrichtung geplanten Maßnahmen wird entspre-

chend der vorzufindenden Verhältnisse abgewogen. Die extraktiven Waldentwicklungsmaßnah-

men in den Nadelholzbeständen (v. a. Auszüge älterer Fichte) werden aus Gründen der Arbeitssi-

cherheit und des Arbeitsfortschrittes in der Regel hochmechanisiert, d. h. durch Harvester und 

Forwarder, realisiert. Zudem können bei diesem Verfahren durch den Einsatz eines „Debarking 

Head“ am Harvesterausleger Fichtenstämme entrindet und so als (brutuntaugliches) Totholz auf 

der Fläche belassen werden. Diese Entrindungsmöglichkeit gilt gleichermaßen für Maßnahmen 

zur Reduktion von Fichtenanteilen in Buchenmischbeständen, so dass aktuell auch hier überwie-

gend Harvester eingesetzt werden sollen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Wildnisgebiet 

mit zunehmendem Fortschritt der Nadelbaumreduktion und der einhergehenden Aufgabe von 

Wegen immer seltener Großmaschinen zum Einsatz kommen und Arbeiten insbesondere nach 

Abschluss der extraktiven Maßnahmen mit motormanuellen Verfahren realisiert werden. Dies gilt 

schon jetzt für viele Pflegemaßnahmen wie Pflanzungen oder die Regulation von Fichtennaturver-

jüngung. 

Einbringung heimischer Laubbaumarten und Sukzession 

Insbesondere bei der Umwandlung der Fichtenbestände entstehen größere Freiflächen, die sich 

möglichst zügig wieder zu Wald entwickeln sollen. Deshalb werden zum einen sukzessionale Ent-

wicklungen zugelassen, zum anderen aber auch gebietstypische heimische Laubbaumarten aktiv 

eingebracht. So werden vor allem Buche, aber auch Pionierbaumarten wie Birke, Eberesche, 

Weide, Erle und Aspe gepflanzt, ggf. auch gesät. Dabei wird bei Pflanzungen, aber auch bei vor-

gesehenen Naturverjüngungen auf jede Art von Flächenvorbereitungen verzichtet.  

Die Einbringung der vorgenannten Baumarten folgt dabei keinem linearen Muster, sondern wird 

in der Fläche eher zufällig mit Klumpungen umgesetzt. Damit entstehen gleichzeitig größere Lü-

cken zwischen den Pflanzungen, auf denen sich wiederum natürliche Verjüngung einfinden kann. 

Insbesondere Bereiche, die an Buchenbestände grenzen oder nahe an vorhandenen fruktifizieren-

den Pionierbaumarten liegen, werden nicht bepflanzt, sondern der Sukzession überlassen. Eben-

falls werden kleinere Freiflächen unbehandelt gelassen, um hier sukzessionalen Prozessen Raum 

zu geben. In diesem Zusammenhang kann es jedoch auch zu Verjüngungen von Fichte kommen, 

die – im Falle zu hoher Anteile – zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal reduziert werden sollen.   

Bei den vorgesehenen (beschleunigten) Femelungen von Fichtenbeständen werden ausschließlich 

Buchen als Nachwuchs eingebracht. Pionierbaumarten finden hier i. d. R. nicht die für sie erfor-
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derlichen Lichtverhältnisse vor. Die in den Buchengrundbeständen bei Reduktion der beigemisch-

ten höheren Fichtenanteile entstehenden Löcher und Lücken sollen sich ausschließlich natürlich 

verjüngen. 

Durch die Forsteinrichtung sind Initialmaßnahmen zur Waldverjüngung in folgendem Umfang 

(Nettoflächen) vorgesehen: 

- auf 31 Hektar Kulturen, 

- auf 33 Hektar Voranbauten und 

- auf 37 Hektar die Einleitung von Naturverjüngung.  

Für den Schutz der Verjüngungen vor verbeißendem Schalenwild sind zum jetzigen Zeitpunkt 

keine besonderen Schutzvorrichtungen geplant. Noch existierende Zäune und Einzelschutz sollen 

im Wildnisgebiet innerhalb des aktuellen Forsteinrichtungszeitraums abgebaut werden.   

Maßnahmenumsetzung in der Brut- und Setzzeit 

Die Umsetzung von Maßnahmen in der Brut- und Setzzeit wird in Bezug auf mögliche Beeinträch-

tigungen für vorkommende Arten besonders abgewogen. Im Wildnisgebiet finden im Zeitraum 

vom 1.4. bis 31.8. grundsätzlich keine Initialmaßnahmen zur Waldentwicklung statt. Darüber hin-

aus gelten die entsprechenden Regelungen der Naturschutzgebietsverordnung.  

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die praktische Umsetzung jeder Initialmaßnahme der Waldentwicklung wird durch den verant-

wortlichen Revierleiter begleitet und durch diesen dokumentiert. Durch die Erfassung und Bewer-

tung des erreichten Zustandes kann beurteilt werden, inwieweit in den Flächen noch weitere 

Maßnahmen notwendig sind bzw. ob die Flächen bereits der Kernzone zugeordnet werden kön-

nen. Die Zonierungskarte wird demgemäß sukzessive im Hintergrund fortgeschrieben und mit 

dem nächsten Wildnisentwicklungsplan aktualisiert veröffentlicht. 

Insgesamt werden die fortschreitenden Entwicklungen im Gebiet durch die Revierleiter permanent 

im Rahmen ihrer Reviertätigkeit beobachtet. So wird insbesondere auch die Verjüngung auf den 

Flächen ehemaliger Nadelholzbestände kontrolliert, um die Entwicklung eingebrachter Pflanzen 

sowie das Aufkommen von Naturverjüngung hinsichtlich des Ziels der langfristigen eigendynami-

schen Entwicklung heimischer Waldgesellschaften zu bewerten.  

Im Zuge der turnusmäßigen Forsteinrichtung wird die Umsetzung der geplanten Initialmaßnah-

men nach etwa zehn Jahren ganzheitlich erfasst und evaluiert. Etwa zur Halbzeit der Forsteinrich-

tungsperiode soll eine systematische Zwischenerhebung zum Umsetzungsstand der Maßnahmen 

zur Waldentwicklung mit besonderem Fokus auf die Verjüngungsentwicklung in den (ehemaligen) 

Nadelholzbeständen erfolgen. Zudem wird die turnusmäßig stattfindende Waldbiotopkartierung 

Aussagen zur Entwicklung der Waldbiotope des deckungsgleichen FFH-Gebietes treffen. 
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2.1.2. Umgang mit Nicht-Wald-Biotopen 

Im Wildnisgebiet im Solling kommen vereinzelt Nicht-Wald-Biotope vor, für deren langfristigen 

Erhalt üblicherweise Pflegemaßnahmen erforderlich sind. Im Folgenden werden deshalb Festle-

gungen zum Umgang mit diesen Biotopen getroffen.   

 

2.1.2.1. Zielsetzungen 

Im Wildnisgebiet steht die eigendynamische Entwicklung im Vordergrund; langfristig werden des-

halb in Nicht-Wald-Biotopen keine Pflegemaßnahmen mehr umgesetzt. Eine vorübergehende 

Pflege wäre im Zeitraum des Initialmanagements noch möglich, soll aber wegen der dauerhaften 

Zielsetzung einer eigendynamischen Gebietsentwicklung schon jetzt unterbleiben.  

 

2.1.2.2. Aktuelle Situation 

Nicht-Wald-Biotope kommen im Wildnisgebiet auf insgesamt 26,7 Hektar vor, davon sind 

3,8 Hektar als Fließgewässer, Quellen, Stillgewässer oder Grünland gesetzlich geschützt. Als 

grundsätzlich pflegebedürftig stellt sich nur das Simsen- und Binsenried nährstoffreicher Standorte 

im Umfang von 0,08 Hektar und das mesophile Grünland im Umfang von 1,5 Hektar dar (Tab. 1). 

Letzteres ist mit insgesamt 0,9 Hektar auch als – nicht maßgeblicher – FFH-Lebensraumtyp 

(LRT 6510, Magere Flachland-Mähwiesen) ausgewiesen. Eine entsprechende Fläche in Abteilung 

3149 (0,5 ha) wurde bis zur Ausweisung des Wildnisgebietes einmal jährlich gemäht und das 

Mahdgut entfernt. Eine zweite, ebenfalls regelmäßig gemähte Fläche in Abteilung 1028 (0,4 ha) 

wurde erst mit der Waldbiotopkartierung 2021/22 als LRT 6510 ausgewiesen.  

 

Tab. 1: Umfang des geschützten Grünlandes im Wildnisgebiet (Quelle: WBK 2021/22) 

Der LRT 6510 weist aktuell einen Gesamterhaltungsgrad B auf. Der Entwurf des Bewirtschaftungs-

plans zum FFH-Gebiet sieht vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Wildnisgebietes für diesen 

nur kleinflächig vorkommenden und nicht maßgeblichen LRT sowie für weitere Grünlandflächen 

keine Pflegemaßnahmen mehr vor.  

 

  

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 Rote Liste Größe [ha]

Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte GMA 6510 § 2 0,39

Sonstiges mesophiles Grünland GMS 0 § 2 0,19

Sonstiges mesophiles Grünland GMS 6510 § 2 0,47

Sonstiges mesophiles Grünland (Artenarmes Heide- oder Magerrasenstadium) GMS(RA) 0 § 2 0,22

Sonstiges mesophiles Grünland (Mesophiles Grünland) GMS(GM) 0 § 2 0,11

Sonstiges mesophiles Grünland (Ruderalgebüsch/Sonstiges Gebüsch) GMS(BR) 0 § 2 0,12

1,50

Biotoptyp-Gruppe : Grünland, Sümpfe, Magerrasen, Heiden, Brachen
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2.1.2.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen für Nicht-Wald-Biotope 

Für das im Wildnisgebiet vorkommende Grünland sind keine Initialmaßnahmen mehr geplant. Da 

der BWP zum FFH-Gebiet noch nicht mit der UNB abgestimmt ist, werden die Flächen des 

LRT 6510 jedoch zunächst noch als Entwicklungsflächen geführt und nicht der Kernzone zuge-

wiesen.  

Die im Gebiet darüber hinaus vorkommenden wertvollen Nicht-Wald-Biotope (i. d. R. Gewässer) 

werden voraussichtlich von der natürlichen Waldentwicklung und dem noch verfolgten Ansatz 

der Fichtenreduktion sowie von (Moor-)Renaturierungsmaßnahmen im Umfeld des Wildnisgebie-

tes profitieren. 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die zuständige Revierleitung wird die weitere Entwicklung der Nicht-Waldbiotope beobachten. 

Qualitative Aussagen zur Entwicklung der Nicht-Wald-Biotope können mit der kommenden tur-

nusmäßigen Waldbiotopkartierung getroffen werden.  

 

 

2.1.3. Zonierung des Wildnisgebietes in Bezug auf das Lebensraum-Management 

Entsprechend den BfN-Qualitätskriterien wird eine Zonierung des Gebietes in Kernzonen(flächen) 

und Entwicklungszonen(flächen) vorgenommen (Abb. 9). 

- Als Kernzone gelten alle Flächen, die dauerhaft einer natürlichen Lebensraumentwick-

lung überlassen bleiben. In diesen Flächen finden keinerlei Initialmaßnahmen zum Lebens-

raum-Management mehr statt. 

- Als Entwicklungsflächen werden alle Flächen kategorisiert, auf denen Initialmaßnahmen 

zum Lebensraum-Management geplant oder aufgrund der weiteren Entwicklung noch 

notwendig sein können.  

Die Kategorisierung erfolgte auf der Grundlage der Forsteinrichtungsdaten und wurde im Einzel-

nen noch einmal durch die zuständigen Revierleiter überprüft. Insgesamt wurde bei der Zuwei-

sung zur Kern- bzw. Entwicklungszone aufgrund des hohen Verjüngungspotenzials der Fichte im 

Gebiet ein eher vorsichtiger Ansatz gewählt. Demnach werden Flächen, auf denen sich noch hö-

here Nadelholzanteile einfinden könnten, zunächst als Entwicklungsflächen geführt. Kernzonen-

Flächen werden entsprechend nur dort verzeichnet, wo mit hinreichender Sicherheit keine Not-

wendigkeit mehr für Initialmaßnahmen gesehen wird.  
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Nach dieser Einordnung beträgt die Kernzone des Wildnisgebietes im Solling 595 ha (58 %) und 

die Entwicklungszone 425 ha (42 %). 

 

Abb. 9: Zonierung des Wildnisgebietes im Solling in Bezug auf das Lebensraum-Management 

 

Die Entwicklungsflächen wurden entsprechend der vorgesehenen Initialmaßnahmen zur Waldent-

wicklung weitergehend differenziert (kartographische Darstellungen im Kapitel 2.1.1.3. bzw. als 

Anlage 2). Entwicklungsflächen, auf denen im Forsteinrichtungsjahrzehnt keine Pflegemaßnah-

men geplant, aber eventuell zukünftig notwendig sein können, machen 73 Hektar aus. Insgesamt 

sind damit aktuell auf 65 Prozent (668 Hektar) der Wildnisgebietsfläche keine Initialmaßnahmen 

vorgesehen.  

Zu beachten ist, dass die Zonierungskarten auf der Grundlage der Forsteinrichtungsdaten zum 

Stichtag 01.01.2024 erstellt wurden. Seit der Forsteinrichtung umgesetzte Maßnahmen sind ent-

sprechend noch nicht berücksichtigt. Insofern basiert die Zonierungskarte auf validen und repro-

duzierbaren Daten, folgt dem tatsächlichen Zustand im Wildnisgebiet aber mit geringem zeitli-

chem Abstand. 

Die Zonierungskarte gilt für Initialmaßnahmen der Wald- bzw. Lebensraumentwicklung. Eine Zo-

nierung des Wildnisgebietes für andere Managementfelder wird derzeit nicht bzw. unabhängig 

vorgenommen (vgl. Abschnitte 2.2.3. bzw. 2.3.4.). 
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2.2. Arten-Management im Wildnisgebiet  

Das Wildnisgebiet im Solling soll sich nach Abschluss der Initialmaßnahmen vollständig eigendy-

namisch entwickeln. Vor diesem Hintergrund findet kein Artenschutz im Sinne eines Manage-

ments besonders geschützter Arten mehr statt. Lichtbedürftige Pflanzenarten wie beispielsweise 

der im Gebiet vorkommende, rotlistige Sprossende Bärlapp oder der (gepflanzte und gepflegte) 

Wildapfel werden deshalb im Zuge der natürlichen Waldentwicklung langfristig voraussichtlich 

verloren gehen.   

Gleichwohl ist ein Arten-Management zur Minimierung anthropogen verursachter Ungleichge-

wichte vorgesehen. So soll eine Regulation von Schalenwildbeständen und vorkommender Neo-

biota im Wildnisgebiet möglich bleiben. Ziel dieses Arten-Managements ist es, dass das Gebiet 

bzw. dessen natürliche Entwicklung weder durch verbeißendes Schalenwild noch durch Neobiota 

in besonderer Weise beeinträchtigt oder zur Quelle einer Gefährdung für umliegende Waldflächen 

wird. Im Folgenden wird ausführlicher auf das Management von Wildtieren (2.2.1.) und Neobiota 

(2.2.2.) eingegangen.  

 

2.2.1. Wildtier-Management 

Eine Wildbestandregulierung steht im Einklang mit den BfN-Qualitätskriterien, nach denen in 

Wildnisgebieten zur Vermeidung von Schäden in angrenzenden land- oder forstwirtschaftlich ge-

nutzten Gebieten und/oder aus naturschutzfachlicher Notwendigkeit zur Erreichung der aufge-

führten Ziele Populationsdichten von Huftierarten reduziert werden dürfen. Der folgende Ab-

schnitt geht entsprechend auf das Wildtiermanagement im Wildnisgebiet Solling ein. 

 

2.2.1.1. Zielsetzungen 

Grundsätzliches Ziel des Wildtiermanagements im Wildnisgebiet sind Schalenwildbestände, die 

weder die Entwicklungsziele des Wildnis- und gleichzeitigen FFH-Gebietes gefährden, noch zu 

merklichen Beeinträchtigungen der Waldentwicklung in den umliegenden Waldflächen führen. 

Darüber hinaus soll das Wildtiermanagement – im Bedarfsfall – auch der Prävention von Seuchen 

dienen. Dabei wird die Wildbestandsregulierung zur Störungsminimierung auf das unbedingt er-

forderliche Maß reduziert. 

Konkret soll durch die Regulierung von verbeißendem Schalenwild für den Großteil des Wildnis-

gebietes eine Vegetationsbelastung erreicht und erhalten werden, die die folgenden Unterziele 

ermöglicht: 

- Förderung und Erhalt der heimischen Waldgesellschaften (bodensaure Buchenwälder) inkl. 

ihrer Sukzessionsstadien sowie einer lebensraumtypischen Flora und Fauna; damit entspre-

chend auch Erhalt der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und -Arten in Quantität und 

Qualität, 

- Etablierung und Sicherung einer möglichst natürlichen Waldverjüngung (inkl. Pionier-

baumarten), v. a. auf den ehemaligen Fichtenflächen und bestenfalls ohne Schutzmaß-

nahmen, 

- Vermeidung langfristiger und großer Freiflächen ohne waldtypisches Binnenklima. 

Weiterhin soll ein Wildtiermanagement gewährleisten, dass im umliegenden Wirtschaftswald öko-

systemverträgliche Wildbestände im Sinne der NLF-Betriebsanweisung „Jagd in den NLF“ erreicht 

und erhalten werden können. Erhebliche und überdurchschnittlich hohe Schäden, die durch Wild-

bestände im Wildnisgebiet bedingt werden, sind entsprechend zu vermeiden.  
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2.2.1.2. Aktuelle Situation 

Im Bereich des Wildnisgebietes Solling sind Rotwild und Rehwild als verbeißendes Schalenwild 

anzutreffen. Weiterhin kommt als aktuell seuchenrelevante Wildart Schwarzwild vor.  

Das Wildnisgebiet ist (nahezu) vollständig von bewirtschaftetem Landeswald umschlossen, mit 

dem es aufgrund der Flächenausformung lange mäandrierende Grenzlinien hat. Neben Buchen-

Mischbeständen grenzen vielfach Fichten-Reinbestände an das Wildnisgebiet an, die einen 

Schwerpunkt des Waldumbaus in den kommenden Jahren bilden. Im Wildnisgebiet selbst sind, 

wie bereits ausführlich dargestellt, auf einem größeren Flächenanteil Maßnahmen zur Herstellung 

naturnäherer Ausgangssituationen umzusetzen (d. h. Auszug von Nadelholz, investive Einbrin-

gung von Laubholz-Initialen). Vor diesem Hintergrund ist eine Wildbestandsregulierung im Wild-

nisgebiet aus heutiger Sicht unabdingbar.  

Gleichzeitig soll ein Wildtiermanagement auf das notwendige Minimum beschränkt bleiben. Ent-

sprechend sind bereits kurze Zeit nach der Ausweisung des Wildnisgebietes Modifikationen bei 

der Umsetzung der Wildbestandsregulierung im Gebiet vorgenommen worden. So wurden 

Jagdaktivitäten eingeschränkt (u. a. Verzicht auf Einzelansitze) und ein bestehender Jagdpacht-

vertrag nicht verlängert.  

Ein erstes umfassendes Handlungskonzept zum Wildtiermanagement wurde durch die AG Wild-

tiermanagement im Herbst des Jahres 2023 entwickelt und im Frühjahr 2025 aktualisiert. Diese 

vorläufigen „Grundsätze der Wildbestandsregulierung im Wildnisgebiet Solling“ trafen bereits 

verbindliche Aussagen zur Zielsetzung und umzusetzenden Praxis des Wildtiermanagements im 

Gebiet. Die wesentlichen Maßgaben aus diesem Konzept sollen weiterhin gelten (siehe „Vorge-

sehene Maßnahmen“).  

Zur aktuellen Verbissbelastung oder zu Schäden außerhalb des Wildnisgebietes liegen gegenwär-

tig noch keine genaueren Daten vor, da ein Monitoring zum Wildeinfluss erst etabliert wird (vgl. 

Abschnitt 3.3.). Durch die Forsteinrichtung wurde in den Beständen des Wildnisgebietes zum 

Stichtag 01.01.2024 vereinzelt Verbiss (10 ha) und auch frische Schäle (30 ha) festgestellt. 

Seit der Ausweisung des Wildnisgebietes wurden im Zuge des Wildtiermanagements entnommen: 

 

Tabelle 2: Wildtierregulation seit Ausweisung des Wildnisgebietes (Streckenbilanz; Quelle: Nds. Forstamt Dassel 2025) 

 

2.2.1.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen des Wildtiermanagements 

Die Regulation der Bestände von Rot- und Rehwild sowie Schwarzwild wird zum jetzigen Zeitpunkt 

als erforderlich angesehen. Für das Wildtiermanagement gelten im Wildnisgebiet die nachfolgen-

den Grundsätze: 

- Auf eine räumliche Zonierung des Wildnisgebietes (z. B. ganzjährig jagdfreie Zonen) wird 

aufgrund der Größe, der Ausformung, der vorkommenden Wildarten und der Nachbar-
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schaftsverhältnisse verzichtet. Die gesamte Fläche des Wildnisgebietes wird bei der Wild-

bestandsregulierung einbezogen. Waldentwicklungs- und Waldumbauflächen und ihre 

nähere Umgebung bilden Schwerpunkte der Bejagung. Auf den wenigen (noch) existie-

renden Äsungsflächen ruht die Jagd. Durch die zu erwartenden Entwicklungen im Wild-

nisgebiet (z. B. erhöhter Totholzanfall, Wegeaufgabe etc.) und die damit einhergehende 

Unzugänglichkeit, insbesondere in Altbuchen-Beständen, werden sich größere, stärker be-

ruhigte Bereiche ergeben.  

 

- Auf die Einzeljagd wird im Wildnisgebiet verzichtet. Die Wildbestandregulierung erfolgt 

durch Gemeinschaftsansitze oder Bewegungsjagden, die mit dem Ziel möglichst großer 

Effektivität und Effizienz sowie geringer Störung entweder auf das Wildnisgebiet begrenzt 

oder im Zusammenhang mit Jagden auf angrenzenden Waldflächen stattfinden.  

 

- Die Wildbestandsregulierung erfolgt analog zum Intervalljagdkonzept des Forstamts Das-

sel, das jagdliche Aktivitäten primär auf Phasen höherer Wildaktivität konzentriert. Die 

Schwerpunkte für Gemeinschaftsansitze sind die Zeiträume von Mitte April bis Mitte Mai, 

Anfang bis Mitte August und nach der Rotwild-Brunft (Anfang Oktober) sowie ggfs. im 

Januar bei erfolgsversprechenden Witterungsverhältnissen. Die Bewegungsjagd soll nach 

Laubfall durchgeführt werden. Es findet keine Nachtjagd statt. 

 

- Im Fokus der Wildbestandregulierung steht das wiederkäuende Schalenwild (Rot- und 

Rehwild). Daneben ist auch die Reduktion des Schwarzwildbestandes zur Seuchenpräven-

tion erforderlich. Da in der Region aktuell jedoch keine unmittelbare Seuchengefahr (Afri-

kanische Schweinepest) besteht, wird die Schwarzwild-Population derzeit ausschließlich 

im Rahmen zuvor genannter Jagden reduziert. Bei einer konkreten Gefahrenlage findet 

eine Neubewertung der Lage und ggf. Anpassung des Wildtiermanagements statt. Neo-

zoen und Prädatoren werden aktuell nicht erlegt. Die Option zur Regulierung soll erhalten 

bleiben, sofern diese für eine natürliche Waldentwicklung oder die Erfüllung naturschutz-

fachlicher Ziele erforderlich ist. 

 

- Die Verwendung von fest mit dem Boden verbundenen Ansitzeinrichtungen gem. Bau-

recht ist im Wildnisgebiet unzulässig. Andere Ansitzeinrichtungen (z. B. offene Hochsitze 

(mit/ohne Dach), Leitern, Drückjagdböcke) können errichtet, unterhalten und genutzt wer-

den. Die Anlage neuer und der Erhalt bereits bestehender sowie notwendiger Sicht- und 

Schussachsen ist durch das Köpfen und Ästen von Bäumen unterhalb der Derbholzgrenze 

in vertretbarem Umfang möglich und auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschrän-

ken. Für die Freischneide-Arbeiten sollen keine motorgetriebenen Geräte, sondern bspw. 

Handsäge, Heppe und Astschere, eingesetzt werden. Es dürfen keine Fütterungen, Kirrun-

gen, Salzlecken oder neue Äsungsflächen angelegt werden. Bereits vorhandene 

Wildäsungsflächen werden nicht mehr gepflegt.  

 

- Das Befahren von Beständen zur Wildbergung oder zur Installation sowie Unterhaltung 

jagdlicher Infrastruktur ist zu unterlassen. Ausnahmen bilden vorhandene Erschließungsli-

nien, so lange diese im Zusammenhang mit Waldentwicklungsmaßnahmen genutzt wer-

den und über das Fahrwegenetz erreichbar sind. Nutzbare Fahrwege ergeben sich aus 

dem Wegekonzept in seiner jeweils aktuellen Fassung. 

 

- Im Wildnisgebiet werden keine Pachtjagdbezirke oder Pirschbezirke für Jagderlaubnis-

scheininhaber vergeben. 
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Die vorgenannten Regelungen stehen im Wesentlichen im Einklang mit den Vorgaben des Natur-

walderlasses (ML 2025), durch den das Wildnisgebiet formal gesichert ist. Inhaltliche Abweichun-

gen können durch die Gebietsgröße und die in Naturwäldern üblicherweise nicht vorhandenen 

Entwicklungsziele begründet sein. Über die aufgeführten Regelungen hinaus soll die Wildbe-

standsregulierung gemäß Betriebsanweisung der NLF in ihrer jeweils aktuellen Fassung erfolgen. 

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die Maßnahmen des Wildtiermanagements (Bewegungsjagden, Gemeinschaftsansitze etc.) wer-

den erfasst und dabei erlegtes Wild durch die verantwortlichen Revierleiter gelistet. 

Um die Wildbestandsregulierung hinsichtlich Notwendigkeit und Anpassungsbedarf evaluieren zu 

können, soll in regelmäßigen zeitlichen Abständen ein Monitoring zum Einfluss des wiederkäuen-

den Schalenwildes sowohl innerhalb als auch im Umfeld des Wildnisgebietes stattfinden. Ein ent-

sprechendes Konzept ist durch die HAWK Göttingen entwickelt worden und soll ab 2026 umge-

setzt werden (siehe Abschnitt 3.3. „Weiteres Monitoring und ergänzende Forschung“). 

Darüber hinaus soll die praktische Umsetzung des Wildtiermanagements gemäß den oben aufge-

führten Grundsätze nach fünf Jahren, d.h. etwa zur Halbzeit des Wildnisentwicklungsplans, durch 

die AG Wildtiermanagement evaluiert werden. Sofern Anpassungen der Grundsätze erforderlich 

sind, ist der Steuerungskreis zum Wildnisgebiet einzubeziehen (s. Abschnitt 1.4.). 

 

 

2.2.2. Neobiota-Management 

Neobiota sind gebietsfremde Tiere und Pflanzen, die sich nach Beginn der Neuzeit in Europa mit 

einem reproduzierenden Bestand dauerhaft etabliert haben. Als problematisch gelten insbeson-

dere Neobiota, die invasiv sind, d. h. die negative Auswirkungen auf andere Arten, Lebensgemein-

schaften oder Biotope haben. Eine Liste der als invasiv geltenden Neobiota mit unionsweiter Be-

deutung wurde im Zuge der EU-Verordnung 1143/2014 veröffentlicht (sog. „Unionsliste“) und 

wird regelmäßig aktualisiert (BfN 2025). Der folgende Abschnitt geht kurz auf das Management 

von invasiven Arten der Unionsliste im Wildnisgebiet ein. 

 

2.2.2.1. Zielsetzungen 

Im Wildnisgebiet auftretende invasive Neobiota der Unionsliste sollen das Gebiet bzw. dessen ei-

gendynamische Entwicklung nicht beeinträchtigen oder zur Quelle einer Gefährdung für Flächen 

außerhalb des Gebietes werden. Maßnahmen gegen Neobiota, die im Wildnisgebiet umgesetzt 

werden sollen, müssen jedoch hinreichend gute Erfolgsaussichten haben, anderenfalls ist der ei-

gendynamischen Entwicklung der Vorrang einzuräumen. Insbesondere erfolgreich sind Maßnah-

men gegen sogenannte Initialstadien.  

 

2.2.2.2. Aktuelle Situation 

Als invasiver Neophyt ist durch die Waldbiotopkartierung das Drüsige Springkraut (Impatiens glan-

dulifera) an zwei Stellen im Gebiet kartiert worden (Abt. 3151a und Abt. 1107a – jeweils im Be-

reich des Wegesaums). Darüber hinaus kann als invasiver Neozoe im Wildnisgebiet gelegentlich 
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der Waschbär (Procyon lotor) beobachtet werden. Invasive Neobiota stellen damit gegenwärtig 

aber kein wesentliches Problem dar.   

 

2.2.2.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen des Neobiota-Managements 

In Bezug auf das Vorkommen des Drüsigen Springkrauts ist nach jetzigem Stand davon auszuge-

hen, dass durch die eigendynamische Waldentwicklung und den zunehmenden Kronenschluss ein 

Ausdunkeln der Pflanzen begünstigt wird. In jedem Fall sind die Bereiche der Springkrautvorkom-

men von der Wegepflege auszunehmen, um eine weitere Verbreitung auszuschließen. In Abtei-

lung 1107a soll das Springkraut kurzfristig zusätzlich aktiv durch Auszupfen bekämpft werden, 

um eine Ausbreitung in das FFH-Gebiet „Ilme“ und an den Riepenbach zu verhindern. Soweit die 

Verbreitung des Drüsigen Springkrauts fortschreitet oder auch weitere Vorkommen neophytischer 

Arten bekannt werden, ist zu prüfen, ob weitere Bekämpfungen erfolgreich umgesetzt werden 

können.  

Das Auftreten von Neozoen soll weiter beobachtet werden. Sofern hier eine problematische Be-

standesentwicklung festzustellen ist, sollen die entsprechenden Neozoen im Rahmen des Wild-

tiermanagements reduziert werden. 

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die Vorkommen invasiver Neophyten werden turnusmäßig im Zuge der Waldbiotopkartierung er-

fasst. Darüber hinaus können Beobachtungen der Revierleitungen und der Funktionsstelle Natur-

schutz Hinweise auf die weitere Ausbreitung bekannter Vorkommen oder das Auftreten weiterer 

invasiver Neobiota geben. 

 

 

2.2.3. Zonierung des Wildnisgebietes in Bezug auf das Arten-Management 

Eine Zonierung des Wildnisgebietes Solling in Bezug auf das Arten-Management wird zum aktu-

ellen Zeitpunkt nicht vorgenommen. Das dargestellte Wildtier-Management soll vielmehr – wie 

oben dargestellt – aufgrund der Gebietsgröße, der Ausformung, der vorkommenden Wildarten 

und der Nachbarschaftsverhältnisse, mit Ausnahme der noch vorhandenen Äsungsflächen, auf 

der gesamten Wildnisfläche umgesetzt werden. Gleiches gilt für das Management invasiver Neo-

biota, bei deren Auftreten und einer absehbar erfolgreich umzusetzenden Bekämpfung angemes-

sene Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung ergriffen werden sollen. Perspektivisch werden 

sich insbesondere in den Kernzonen der Waldentwicklung jedoch durch die abnehmende Zugäng-

lichkeit voraussichtlich größere, stärker beruhigte Bereiche ergeben.  
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2.3. Mensch und Wildnis 

Als Maßnahmen im Wirkungsfeld „Mensch und Wildnis“ sind Interaktionen zu verstehen, die zum 

einen auf Menschen mit einem besonderen Wildnisinteresse ausgerichtet sind und zum anderen 

Waldbesucher ohne spezielles Wildnisinteresse im Blick haben. Damit stehen bei der Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen in diesem Managementbereich drei grundsätzliche Zielgruppen im 

Fokus: 

1. Konkret am Wildnisgebiet Solling Interessierte 

2. Allgemein an Wildnis/Wildnisgebieten Interessierte 

3. Wald-Besucher ohne besonderes Wildnis-/Wildnisgebiets-Interesse 

Daraus folgend lassen sich die drei Maßnahmenfelder  

1. Öffentlichkeitsarbeit,  

2. Wildnisbildung und  

3. Besucherlenkung  

unterscheiden, die nachfolgend erläutert werden. 

 

2.3.1. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit dient der Vermittlung von Informationen über das Wildnisgebiet im 

Solling und die damit verbundenen Maßnahmen der NLF.  

 

2.3.1.1. Zielsetzungen 

Das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die umfassende Information der interessierten Öffentlichkeit 

zur Gebietscharakteristik, zu geplanten und umgesetzten Maßnahmen sowie zu Entwicklungen 

im Wildnisgebiet Solling. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen dem partizipativen Prozess 

dienen; die Transparenz erhöhen und den Rückhalt und die Akzeptanz bei der regionalen Bevöl-

kerung, bei Politik und Verwaltung sowie Natur(schutz)interessierten und -verbänden sichern. Die 

Öffentlichkeitsarbeit soll zudem dazu dienen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen für gemein-

same Bildungs- und Forschungsprojekte zu gewinnen und entsprechende Netzwerke aufzubauen. 

Durch die Aufbereitung von Gebietsinformationen kommt der Öffentlichkeitsarbeit zudem eine 

wesentliche Rolle bei der Dokumentation der Entwicklungen im Wildnisgebiet zu. 

Darüber hinaus kann es durch eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zum Wildnisgebiet im 

Solling gelingen, Menschen für den Wald, seine natürliche Entwicklung und die Idee von Wildnis 

zu begeistern. Die Öffentlichkeitsarbeit kann damit auch als „Türöffner“ für eine weitergehende 

Wildnisbildungsarbeit fungieren. Sie leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Imagepflege und Profil-

bildung der Niedersächsischen Landesforsten, welche mit dem Wildnisgebiet ihrer Verantwortung 

für den Natur- und Artenschutz gerecht werden und dies über eine transparente Kommunikation 

sichtbar machen wollen. 

Die Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit soll vielfältige Instrumente nutzen und der Leitfrage 

„Welche Information – an wen – warum – auf welchem Wege?“ folgen (Abb. 10). 
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Abb. 10: Übersicht zur Öffentlichkeitsarbeit im Wildnisgebiet  

 

2.3.1.2. Aktuelle Situation 

Abgesehen von den Veröffentlichungen der NW-FVA zu den im Gebiet liegenden alten Naturwäl-

dern Grasborner Bruch und Limker Strang war bis zur Ausweisung des Wildnisgebietes keine spe-

zielle Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 

Seit der Gebietsausweisung im Jahr 2021 haben die NLF durch einzelne Pressemitteilungen und 

Informationen auf der Website des Forstamtes sowie im Rahmen verschiedener Veranstaltungen 

und Exkursionen über das Wildnisgebiet und die dortigen Entwicklungen berichtet. Insgesamt 

wurde die Öffentlichkeitsarbeit damit bis zuletzt vor allem anlassbezogen und eher nur nieder-

schwellig umgesetzt.  

Seit Mitte des Jahres 2025 steht für die Themenbereiche Öffentlichkeitsarbeit und Wildnisbildung 

zusätzliches Personal zur Verfügung, so dass die Öffentlichkeitsarbeit in den kommenden Jahren 

intensiviert werden kann. Die Fertigstellung eines Konzeptes zu einer kontinuierlichen und umfas-

senden Öffentlichkeitsarbeit für das Wildnisgebiet im Solling steht aktuell noch aus. 

 

2.3.1.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

Für die kommenden Monate ist die (weitere) Erarbeitung eines Konzeptes zur Öffentlichkeitsarbeit 

vorgesehen. Darin sollen die konkreten Zielgruppen für die Information über das Wildnisgebiet 

definiert und relevante Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit für diese bestimmt werden.  

Bereits etablierte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden – unabhängig von der Fertigstel-

lung des Konzeptes – weiter fortgesetzt. So soll zu Fragen, die seitens der Öffentlichkeit zum 

Wildnisgebiet im Solling entstehen, zeitnah und umfassend Stellung genommen werden. Auch ist 
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für die kommenden Jahre eine (intensivere) Pressearbeit geplant. Neben reaktiven Stellungnah-

men soll vor allem proaktiv und positiv über wildnisgebietsrelevante Themen berichtet werden. 

Weiterhin sollen Informationsveranstaltungen und Exkursionen zu relevanten Themen rund um 

das Wildnisgebiet stattfinden und – zur Unterstützung des partizipativen Prozesses – auch den 

direkten Austausch mit Betroffenen und Interessierten ermöglichen.  

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen regelmäßig evaluiert werden. Entsprechende An-

sätze werden im Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt. Grundsätzlich können als Krite-

rien für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden: 

- eine kontinuierliche Sichtbarkeit in Presse und Medien, 

- eine hohe Beteiligung an Führungen und Veranstaltungen, 

- positives Feedback der adressierten Öffentlichkeit, 

- ein hoher Umfang der Nutzung digitaler Medien (Klicks/Website-Besuche) 

- der erfolgreiche Aufbau eines umfassenden Netzwerks von Wildnisgebiets-Interessierten. 

 

 

2.3.2. Wildnisbildung 

Maßnahmen der Wildnisbildung zielen auf die Erlebbarkeit von Wildnis und eine Wissensvermitt-

lung („Bildungsarbeit“) ab, die über Informationen zum spezifischen Wildnisgebiet im Solling hin-

ausgeht.  

 

2.3.2.1. Zielsetzungen 

Das Ziel der Wildnisbildung ist es, interessierten Kindern und Erwachsenen ein aktives und damit 

auch emotionales Natur-Erleben zu ermöglichen, um so das Wissen über den Wald zu erweitern 

und die Wertschätzung für die Natur im Allgemeinen zu stärken. „Wildnis“ soll dabei als Wert 

vermittelt, gleichzeitig aber auch in den Kontext der LÖWE-Waldbewirtschaftung gestellt werden. 

Alle Maßnahmen der Wildnisbildung müssen dabei jedoch die übergreifende Zielstellung der un-

beeinflussten natürlichen Gebietsentwicklung berücksichtigen und dürfen nicht zu nachhaltigen 

Störungen im Wildnisgebiet führen.  

 

2.3.2.2. Aktuelle Situation 

Umweltbildungsangebote im Auftrag des Landes Niedersachsen haben in den NLF eine lange Tra-

dition und werden insbesondere unter Einbeziehung der örtlichen Waldpädagogikzentren und 

zertifizierter Waldpädagogen auch im Niedersächsischen Forstamt Dassel bereits realisiert. Das 

Thema „Wildnis“ spielt bei der Bildungsarbeit allerdings aktuell eine nachrangige Rolle. Mit der 

Ausweisung des Wildnisgebietes im Solling soll das Themenfeld „Wildnis“ zukünftig stärker be-

rücksichtigt und konzeptionell entwickelt werden. 

Im ausgewiesenen Wildnisgebiet wurden bis jetzt noch keine spezifischen Wildnisbildungsange-

bote umgesetzt, da zunächst Inventuren zur Bestandsaufnahme und Maßnahmen der naturalen 

Entwicklung des Gebietes im Fokus standen. Auch ein ganzheitliches Konzept zur Wildnisbildung 



25 
 

steht deshalb derzeit noch aus. Einzelne Anfragen Dritter zeigen jedoch, dass ein Bedarf an ent-

sprechenden Angeboten vorhanden ist. In diesem Zusammenhang und um erste Erfahrungen für 

eine zukünftige Wildnisbildungsarbeit zu sammeln und ein Netzwerk aufzubauen, wurde im Som-

mer 2025 bereits eine Veranstaltung für eine Schülergruppe durch das Niedersächsische Forstamt 

Dassel im Wildnisgebiet begleitet und evaluiert. 

Durch die im Sommer 2025 eingerichtete, zusätzliche Personalstelle für die Bereiche Öffentlich-

keitsarbeit und Wildnisbildung wird das Themenfeld der Umweltbildung im Wildnisgebiet in den 

kommenden Jahren intensiver begleitet werden können. 

 

2.3.2.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen der Wildnisbildung 

Ganz wesentlich für die Umsetzung von Angeboten zur Wildnisbildung ist zunächst die zeitnahe 

Erstellung eines entsprechenden Konzeptes. Dieses Konzept soll in den kommenden Monaten 

durch eine NLF-interne Arbeitsgruppe unter Einbeziehung relevanter regionaler Organisationen 

und Verantwortlicher aus den Bereichen Umweltbildung und Tourismus erarbeitet und nach Ge-

nehmigung des Steuerungskreises umgesetzt werden.  

Mit eigenem Personal und unter Einbeziehung zertifizierter Waldpädagogen könnten insbeson-

dere Veranstaltungen (Führungen) im Gebiet zum übergreifenden Thema Wildnis bzw. natürliche 

Waldentwicklung realisiert werden, wobei sich hierbei auch Knüpfpunkte zur Öffentlichkeitsarbeit 

(s. o.) ergeben. Für Initiativen Dritter im Wildnisgebiet sollen mit dem Wildnisbildungskonzept 

Standards formuliert werden, um eine Wildnisbildung entsprechend den Gebietszielen und nach 

den Maßstäben der NLF zu gewährleisten. 

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die Umsetzung und Nutzung der Bildungsangebote soll regelmäßig bewertet werden. Entspre-

chende Regelungen hierfür sollen im Konzept zur Wildnisbildung festgehalten werden. Denkbar 

ist z. B. die kontinuierliche Einholung von Feedback im Anschluss an durchgeführte Veranstaltun-

gen. Auch eine wissenschaftliche Untersuchung im Zuge einer Studien-/Abschlussarbeit für die 

Evaluation von Bildungsangeboten im Wildnisgebiet erscheint möglich. 

 

 

2.3.3. Besucherlenkung 

Besucher sollen das Wildnisgebiet zur Erholung und zum Zwecke der Wildnisbildung nutzen und 

erleben können, ohne Störungen im Gebiet zu verursachen. Vor diesem Hintergrund werden im 

Folgenden Aspekte der Besucherlenkung im Wildnisgebiet Solling dargestellt.  

 

2.3.3.1. Zielsetzungen 

Das Wildnisgebiet soll weiterhin und langfristig zum Zwecke der Erholung, des Naturerlebens und 

im Rahmen von Wildnisbildungsangeboten von Jedem betreten werden dürfen. Grundsätzlich soll 

auch das Befahren mit Fahrrädern und das Reiten auf den vorhandenen Fahrwegen gestattet blei-

ben.  
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Ziel der Besucherlenkung im Wildnisgebiet im Solling ist es, auch einer Vielzahl von Besuchern 

eine hohe Erholungs- und Erlebnisqualität zu garantieren, gleichzeitig aber Störungen der eigen-

dynamischen Entwicklung des Gebietes zu vermeiden. Dafür soll insbesondere ein attraktives 

Wege-/Fußpfadenetz für Wildnisbesucher geschaffen werden, das interessante Punkte des Gebie-

tes einbindet und sensible Bereiche umgeht. Zusätzlich können sich durch eine gezielte Besucher-

lenkung günstige Synergieeffekte für die Bereiche Wildnisbildung und Öffentlichkeitsarbeit erge-

ben. 

 

2.3.3.2. Aktuelle Situation 

Das Wildnisgebiet im Solling wird zum aktuellen Zeitpunkt nur in geringem Umfang zum Zwecke 

der Erholung genutzt. Es gibt insgesamt nur wenige touristische Anlaufpunkte (u. a. Grasborner 

Kirche, Rolfs Denkmal) und keine fußläufigen Wanderwege, sondern ausschließlich Fahrwege, 

deren zukünftige Entwicklung Gegenstand des abschließend zu erarbeitenden Wegekonzeptes ist 

(siehe auch Kapitel 2.4). An den ins Wildnisgebiet führenden Wegen wurden im Jahr 2023 bereits 

Tafeln aufgestellt, die Waldbesucher über das Gebiet informieren. Angebote der Wildnisbildung 

werden im Gebiet aktuell noch nicht umgesetzt.  

Sensible und damit vor Störungen besonders zu schützende Bereiche innerhalb des Wildnisgebie-

tes sind zurzeit nicht bekannt, könnten aber in den beiden alten Naturwäldern Grasborner Bruch 

und Limker Strang liegen. So sieht auch die aktuelle Schutzgebiets-Verordnung für das NSG „Wäl-

der im östlichen Solling“ ein Wegegebot (lediglich) im Bereich des FFH-Lebensraumtyps 91E0 (Er-

len-Eschen-Auenwald) vor, der fast ausschließlich im alten Naturwald Grasborner Bruch vor-

kommt.  

Die aktuelle Situation ist damit insgesamt konfliktarm. Dringlichkeiten für eine Besucherlenkung 

bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht derzeit nicht. 

 

2.3.3.3. Vorgesehene Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen der Besucherlenkung 

Um nachhaltige Störungen durch das Betreten des Gebietes, das Befahren oder Reiten zu vermei-

den, ist die Information der Wildnisbesucher über den Schutzzweck des Gebietes, wie sie z. B. 

über eine entsprechende Beschilderung an den Eingängen zum Wildnisgebiet bereits umgesetzt 

wurde, von besonderer Relevanz.  

Um Störungen durch ein Begehen der Waldflächen zu vermeiden, dürfte die Etablierung und Ge-

staltung eines attraktiven Rundwegenetzes im bzw. am Rande des Wildnisgebietes zielführend 

sein. Durch eine begleitende Beschilderung lassen sich zeitgleich Ziele der Öffentlichkeitsarbeit 

und auch der Wildnisbildung realisieren. Auch für Umweltbildungsangebote wie Führungen soll-

ten räumliche Schwerpunkte festgelegt werden. Bekannte oder bekannt werdende ökologisch 

besonders sensible Bereiche des Wildnisgebietes sollen durch zeitlich befristete oder dauerhafte 

Sperrungen vom Besucherverkehr und für Angebote der Wildnisbildung ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus können situativ ggf. Wegesperrungen aus Gründen der Verkehrssicherung not-

wendig sein. 

Grundsätzlich soll auch für die Besucherlenkung ein Konzept erstellt werden. Entsprechende Fest-

legungen setzen jedoch die Fertigstellung des Wegekonzeptes (Kap. 2.4.) und die Erstellung eines 

Konzeptes für die Wildnisbildung (Kap. 2.3.2.) voraus. Entsprechend wird die Erarbeitung eines 

Besucherlenkungskonzeptes erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. Gleichzeitig sollen 



27 
 

einzelne erforderliche Maßnahmen – wie Beschilderungen oder notwendige Sperrungen – bereits 

vorher umgesetzt werden. 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Das Konzept für die Besucherlenkung soll nach dessen Erstellung regelmäßig evaluiert werden. 

Grundsätzlich ist eine Besucherlenkung dann erfolgreich, wenn sich das Wildnisgebiet insgesamt 

und die vorkommenden Biozönosen ungestört entwickeln können und – gleichzeitig – von Wald-

besuchern Einschränkungen bei der Begehbarkeit des Wildnisgebietes akzeptiert werden. Hin-

weise auf Störungen, aber auch auf besonders sensible und damit schützenswerte Bereiche kön-

nen v. a. durch die örtlichen Verantwortlichen (Revierleiter, Funktionsstelle Naturschutz) festge-

stellt werden. Gleichzeitig geben direkte Rückmeldungen der Waldbesucher (Positiv-/Negativ-

Feedback) Hinweise auf die Akzeptanz von Einschränkungen zur Begehbarkeit des Wildnisgebie-

tes. 

 

2.3.4. Zonierung des Wildnisgebietes für Wildnisbildung und Erholungsnutzung 

Gegenwärtig ist keine Zonierung des Wildnisgebietes für die Wildnisbildung oder Erholungsnut-

zung vorgesehen. Perspektivisch ist eine Zuweisung von begehungsfreien Bereichen aber sinnvoll 

und sollte im Zuge der Konzepterstellung für die Besucherlenkung geprüft werden. Zudem ist 

denkbar, dass sich aus der eigendynamischen Waldentwicklung größerer Gebietsteile mittel- bis 

langfristig auch eine „natürliche Zonierung“ für die Wildnisbildung und Erholungsnutzung ergibt, 

da diese Bereiche aufgrund eines erhöhten Totholzanfalls nur noch eingeschränkt bzw. mit einem 

höheren Risiko zu begehen sind. 

 

 

2.4. Anpassung des Wegenetzes und vorhandener Infrastruktur 

Die Wege, insbesondere die vorhandenen Fahrwege, gewährleisten für das Management des Ge-

bietes, den Einsatz von Rettungskräften und den Katastrophenschutz sowie für Besucher eine 

optimale Erreichbarkeit relevanter Punkte und Flächen innerhalb des Wildnisgebietes. Gleichzeitig 

können diese Wege Störungen in Bezug auf die angestrebte eigendynamische Entwicklung dar-

stellen. Dies gilt gleichermaßen auch für Infrastrukturen wie Leitungstrassen oder Gebäude. Die 

im Wildnisgebiet vorhandenen Fahrwege müssen zudem regelmäßig unterhalten werden, um de-

ren Nutzbarkeit zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund sind Abwägungen zum Erhalt von We-

gen und Infrastrukturen zu treffen. Der aktuelle Stand dieser Planungen wird im Folgenden dar-

gestellt. 

 

2.4.1. Zielsetzungen 

Übergeordnetes Ziel der Wegekonzeption im Wildnisgebiet ist die Schaffung großflächig unzer-

schnittener Bereiche. Das Fahrwegenetz soll in Abhängigkeit des Fortschritts der Initialmaßnah-

men zur Waldentwicklung und unter Berücksichtigung bestehender Nutzungsrechte sowie unter 

Abwägung der Erfordernisse für das langfristige Gebietsmanagement und -monitoring entspre-

chend den BfN-Qualitätskriterien auf das absolut notwendige Mindestmaß reduziert werden.  
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Um die weitere Bewirtschaftung der umliegenden Waldflächen zu gewährleisten, sollen zügig 

außerhalb des Wildnisgebietes alternative Abfuhrwege angelegt werden. Ein aus dem Fahrwege-

netz zu entwickelndes Fußwegenetz soll den Zielsetzungen für die Wildnisbildung und Erholungs-

nutzung entsprechen und gleichzeitig Störungen im Gebiet weitestgehend vermeiden. Weitere, 

nicht mehr erforderliche Infrastruktur innerhalb des Wildnisgebietes soll soweit wie möglich zu-

rückgebaut werden. 

Die zehnjährige Laufzeit dieses ersten Wildnisentwicklungsplans soll insbesondere auch für die 

Evaluation von Wegeerfordernissen im Wildnisgebiet genutzt werden. Auf der Grundlage dieser 

(erfahrungsbedingten) Bewertung – und da die wesentlichen Initialmaßnahmen zur Waldentwick-

lung in zehn Jahren abgeschlossen sein werden – können mit dem folgenden Wildnisentwick-

lungsplan weitergehende Ziele und Maßnahmen bei der Anpassung des Wegenetzes festgelegt 

werden. Insgesamt soll die vollständige Anpassung des Wegenetzes und der im Gebiet vorhande-

nen Infrastruktur spätestens 30 Jahre nach Gebietsausweisung abgeschlossen sein. 

 

2.4.2. Aktuelle Situation 

Wegenetz 

Aktuell verlaufen durch das Wildnisgebiet Fahrwege im Umfang von 17,8 km (Abb. 11). Dabei 

kommen Lkw-fähige Wege auf 14,5 km vor, Pkw-befahrbare Wege umfassen eine Länge von 

3,3 km. Fußläufige Wege sind nicht bekannt.  

 

Abb. 11: Aktuelles Fahrwegenetz im Wildnisgebiet Solling (rot = Lkw-befahrbar, blau = Pkw-befahrbar) (NFP/Webline) 

 

Die Fahrwege werden derzeit nicht allein für betriebsbedingte Fahrten der NLF genutzt. So besteht 

für die Klotzburgstraße ein langjähriger Vertrag mit der Telekom über die Nutzung als Kabeltrasse 

(Abb. 12). Einzelne Fahrwege sind zudem Bestandteil verzeichneter Wander- und Mountainbike-

Touren6. 

 
6 U. a. ausgewiesen durch den Naturpark Solling-Vogler und die Online-Plattform „Komoot“ 
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Abb. 12: Verlauf der Telekommunikationsleitung durch das Wildnisgebiet (Quelle: NFP/WebLine 2025) 

 

Ein erster Entwurf zur Anpassung des Wegenetzes wurde Anfang 2024 durch das Niedersächsi-

sche Forstamt Dassel erarbeitet und allen Beteiligten des partizipativen Prozesses übermittelt. Die 

eingegangenen Rückmeldungen zeigten ein sehr heterogenes Bild und zum Teil gegensätzliche 

Wünsche zur zukünftigen Wegenetzinfrastruktur im Wildnisgebiet Solling. Die Anregungen wer-

den derzeit umfänglich geprüft und fließen in die Überarbeitung des Konzeptes ein. Das zu er-

stellende Wegekonzept soll baldmöglichst abgestimmt, der Öffentlichkeit vorgestellt und zeitnah 

umgesetzt werden. 

Aus Sicht der NLF sollen für das Management des Wildnisgebietes zumindest noch bis zur voll-

ständigen Umsetzung der extraktiven Maßnahmen zur Waldentwicklung Lkw-fähige Wege erhal-

ten werden. Darüber hinaus sollen bis zum Abschluss weiterer noch notwendiger Pflegemaßnah-

men einige Pkw-fähige Wege zur Verfügung stehen. Um den Ansprüchen der Erholungsnutzung 

und Wildnisbildung gerecht zu werden, sollen aus einzelnen Fahrwegen auch Fußwege bzw. -

pfade entwickelt werden. Der Bedarf an Wegen für die Umsetzung von Monitoring und Forschung 

ist derzeit nicht abschließend zu beurteilen, da die vorgesehenen Verfahren noch nicht umfänglich 

etabliert sind.  

 

Weitere vorhandene Infrastruktur: 

Mitten im Gebiet, am Rande des alten Naturwaldes Limker Strang, befindet sich eine durch das 

Forstamt verwaltete Jagdhütte (Riepenblockhaus). Direkt an der Wildnisgebietsgrenze im Südwes-

ten liegt eine weitere Jagdhütte (Altebornhütte). Zudem steht im Osten des Gebietes in der Nähe 

des alten Naturwaldes Grasborner Bruch eine öffentlich zugängliche Schutzhütte, die regelmäßig 

von Waldbesuchern genutzt wird. Weitere Infrastrukturen, die eine Beeinträchtigung für die ei-

gendynamische Entwicklung des Gebietes darstellen, bestehen – abgesehen von der oben darge-

stellten (unterirdischen) Telekommunikationsleitung – nicht. 

 

  



30 
 

2.4.3. Vorgesehene Maßnahmen  

Geplante Maßnahmen zur Anpassung des Wegenetzes und der vorhandenen Infrastruktur 

Maßnahmen an Wegen 

Das Wegekonzept soll kurzfristig fertig gestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Neben 

einer Karte über die zu erhaltenden und neu zu bauenden Wege wird das Konzept auch Aussagen 

zur jeweiligen Art der Wegeaufgabe, zur geplanten zeitlichen Umsetzung sowie zu überschlägi-

gen Kosten treffen. 

Auf der Grundlage des Wegekonzeptes sollen die Maßnahmen an den Wegen anschließend durch 

das Forstamt in Zusammenarbeit mit dem Wegebaustützpunkt umgesetzt werden. Dabei bedin-

gen die vorgesehenen Wegeneubauten außerhalb des Wildnisgebietes die Genehmigung der Un-

teren Naturschutzbehörde. 

Für die Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht an den noch vorhandenen Fahrwegen gelten 

die bekannten Regelungen für die Verkehrssicherung in Naturwäldern.  

Infrastrukturanpassungen 

Die Schutzhütte an der Grasborner Kirche in östlicher Randlage des Wildnisgebietes soll, solange 

es der bauliche Zustand erlaubt, erhalten bleiben. Für die zentral gelegene Jagdhütte (Riepen-

blockhaus) werden keine zwingenden Gründe für eine Erhaltung gesehen; sie soll deshalb – ins-

besondere wegen ihrer zentralen Lage im Wildnisgebiet – zurückgebaut werden. Für die an der 

südwestlichen Grenze des Wildnisgebietes gelegene Altebornhütte gibt es derzeit (noch) keine 

Pläne; vorstellbar wäre ggf. wegen der grenznahen Lage eine teilweise Nutzung bspw. für Zwecke 

der Wildnisbildung. 

 

Bewertung der Maßnahmen (Evaluation/Monitoring) 

Die sukzessive Aufgabe von Wegen im Wildnisgebiet sowie die Rücknahme weiterer Infrastruktu-

ren wird kontinuierlich durch das Forstamt dokumentiert. Wesentlich für die langfristige Anpas-

sung des Wegenetzes ist die regelmäßige Analyse von Befahrungsnotwendigkeiten und die daraus 

folgende Bewertung noch bestehender Wege. Auf der Grundlage dieser Evaluationen kann das 

Wegekonzept im Rahmen des nächsten Wildnisentwicklungsplans zielführend weiterentwickelt 

werden. 
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3. Monitoring und Forschung im Wildnisgebiet 

Im Rahmen verschiedener Monitoringverfahren soll einerseits die Wirksamkeit umzusetzender Ini-

tialmaßnahmen und andererseits die eigendynamische Entwicklung der biologischen Vielfalt ein-

schließlich der Waldstrukturen im Wildnisgebiet festgestellt und dokumentiert werden. Dabei sind 

insbesondere die seitens der NLF durchgeführte Waldbiotopkartierung zur Analyse der Biotopent-

wicklung und die Forsteinrichtung für Erhebungen zur Entwicklung der Waldbestände relevante 

Verfahren. Durch die NW-FVA wird seit 2022/23 ein Biodiversitätsmonitoring mit dezidiertem Ar-

tenfokus auf Flächen der NWE-Kulisse und damit auch im Wildnisgebiet durchgeführt. Auf die 

genannten Verfahren wird im Folgenden kurz eingegangen. Darüber hinaus werden weitere Mo-

nitoringverfahren und Grundsätze für umzusetzende Forschung im Wildnisgebiet dargestellt.  

 

3.1. Waldbiotopkartierung und Forsteinrichtung (Monitoring der NLF)  

Die Waldbiotopkartierung und Forsteinrichtung sind als wesentliche Monitoring- und Planungs-

verfahren der NLF geeignet, die Entwicklung der Biotope und Waldstrukturen im Wildnisgebiet 

im Solling langfristig und im regelmäßigen Turnus zu erfassen und zu dokumentieren. Die Ver-

fahren werden im Folgenden kurz beschrieben.   

 

3.1.1. Waldbiotopkartierung 

Die Waldbiotopkartierung (WBK) als Verfahren zur Erfassung von Lebensräumen im Wald wird 

seit den 70er Jahren durchgeführt. Seit dem Jahr 2000 konzentriert sich die WBK als Arbeitsbe-

reich des Niedersächsischen Forstplanungsamtes ausschließlich auf die Kartierung der ausgewie-

senen Naturschutz- und FFH-Gebiete im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten und die 

darauf aufbauende Aufstellung von Plänen zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung dieser 

Schutzgebiete. Die Waldbiotopkartierung ist damit Monitoring- und Planungsverfahren zugleich.  

Die Erfassung der im Schutzgebiet vorkommenden Biotope bzw. relevanten FFH-Lebensraumty-

pen in Quantität und Qualität erfolgt im regelmäßigen Turnus. Die Kartierung findet in der Vege-

tationsperiode unter Anwendung des aktuellen Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen 

(Drachenfels 2021) statt. Die Waldbiotopkartierung läuft der später auf gleicher Fläche stattfin-

denden Forsteinrichtung zeitlich voraus.  

Im Rahmen der Biotopkartierung werden Pflanzenarten der Roten Liste miterfasst, auch Zufalls-

funde von geschützten Tierarten werden durch die Kartierer vermerkt. Darüber hinaus dienen 

Informationen der örtlichen Bewirtschafter (Sichtungen von Arten) und ggf. anderweitige Arten-

kartierungen als Grundlage für die zu erstellende Bewirtschaftungsplanung. Grundlage der Kar-

tierung und Planerstellung ist die Technische Anweisung Waldbiotopkartierung (NLF 2021b).  

Die in den Schutzgebieten vorkommenden Biotope und Arten sind nach Abschluss der WBK als 

NLF-interne Kartenwerke online abrufbar. Die mit den NLF und der UNB abgestimmten Bewirt-

schaftungspläne werden mit den relevanten Kartendarstellungen auf der Internetseite des NLWKN 

veröffentlicht. 

Das Wildnisgebiet wurde als Teil des FFH-Gebietes „Wälder im östlichen Solling“ zuletzt im Jahr 

2021/22 flächendeckend kartiert. Entsprechend können für das Wildnisgebiet qualifizierte Aussa-

gen zur aktuellen Biotopausstattung und zu vorkommenden Rote-Liste-Arten sowie – zukünftig – 

zu deren Entwicklung getroffen werden.  
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Der Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet als auch der Plan für das größere Vogelschutzgebiet 

stellen die naturschutzfachlich relevanten Maßnahmen bzw. Bewirtschaftungsbeschränkungen 

über die Grenzen des Wildnisgebietes hinaus dar. Widersprüche in der Planung von (Initial-)Maß-

nahmen zwischen dem vorliegenden Wildnisentwicklungsplan und den aktuell in Abstimmung 

befindlichen Bewirtschaftungsplänen der Schutzgebiete sind durch einen intensiven Austausch 

zwischen den Verantwortlichen der NLF versucht worden zu vermeiden. Soweit dennoch einzelne 

Widersprüche bestehen bzw. im Zusammenhang mit der Abstimmung der Pläne mit der UNB 

entstehen, hat sich der Wildnisentwicklungsplan den Bewirtschaftungsplänen für die EU-Schutz-

gebiete unterzuordnen. 

 

3.1.2. Forsteinrichtung 

Die Forsteinrichtung (FE) ist das übliche Inventur- und Planungsverfahren für die Bewirtschaftung 

von Wäldern. Sie wird entsprechend auch als Forstbetriebsplanung bezeichnet und – ebenso wie 

die Waldbiotopkartierung – im regelmäßigen Turnus von etwa zehn Jahren umgesetzt.  

Im Zuge der Inventur werden zunächst die Veränderungen im Waldzustand in den Flächengeo-

metrien unter Berücksichtigung von Luftbildauswertungen erfasst und anschließend für jeden ein-

zelnen Waldbestand die Fläche, die vorkommenden Baumarten, deren Alter und Mischungsform, 

Bestandesschichten wie Verjüngungen und Unterstand sowie Schäden aufgenommen. Bei der 

kritischen Würdigung erfolgt eine Erfolgskontrolle der letztmals geplanten Maßnahmen und de-

ren Umsetzung im abgelaufenen Forsteinrichtungszeitraum. Im Rahmen der Planung werden 

Maßnahmen zur Pflege und Verjüngung von Beständen getroffen. In Schutzgebieten basiert die 

Forsteinrichtungsplanung auf den Maßnahmenplanungen der vorangegangenen Waldbiotopkar-

tierung.  

Während die Erhebung der wichtigsten ertragskundlichen Daten wie Vorrat und Zuwachs haupt-

sächlich durch eine betriebsweise Stichprobeninventur (= Betriebsinventur, früher Kontrollstich-

probe) erfolgt und entsprechend straten- oder betriebsweise Ergebnisse generiert, gewährleisten 

ergänzende Flächenbegänge durch die Forsteinrichter detaillierte Informationen zum Zustand der 

einzelnen Waldbestände. Grundlage der Erfassungen (und Planungen) sind die „Technische An-

weisung Betriebsinventur“ sowie die „Technische Anweisung Forsteinrichtung“ (NLF 2012). Ins-

gesamt 134 Stichprobenpunkte der Betriebsinventur liegen aktuell in der Wildnisgebietskulisse 

und ermöglichen Aussagen zum Vorrat und Zuwachs, aber auch zum Vorkommen von Habitat-

bäumen und Totholz. 

Die FE wurde in den Revierförstereien des Wildnisgebietes zuletzt im Jahr 2023 mit Stichtag 

01.01.2024 durchgeführt. Zuvor war im Wildnisgebiet im Jahr 2021 bereits eine vereinfachte In-

ventur auf der Grundlage der Flächeneinteilung der vorangegangenen FE umgesetzt worden, um 

zügig erste Initialmaßnahmen planen, mit Behörden und Verbänden diskutieren und zeitnah um-

setzen zu können. Entsprechend stellen die Inventurergebnisse der FE zum Stichtag 01.01.2024 

bereits einen Zwischenstand, aber nicht den ursprünglichen Zustand des Wildnisgebietes zum 

Ausweisungszeitpunkt dar. Vor dem Hintergrund des standardisierten Aufnahmeverfahrens der 

FE kann dieser Stand jedoch als valide Grundlage für die künftige Abbildung der weiteren Ge-

bietsentwicklung gelten. 

Die Ergebnisse der FE und relevanten Planungen wurden für die einzelnen Reviere in den Betriebs-

werken mit zugehörigen umfassenden Kartenwerken dargestellt. Die Ergebnisse sind allerdings 

auch für das revierübergreifende Wildnisgebiet auswertbar und darzustellen. Aktuell auf den Flä-

chen des Wildnisgebietes noch vorgesehene Planungen der Forsteinrichtung betreffen ausschließ-

lich die noch umzusetzenden, zeitlich befristeten Initialmaßnahmen ohne Hiebssatz-Relevanz. 
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Langfristig wird sich die Forsteinrichtung im Wildnisgebiet auf eine Zustandserfassung beschrän-

ken.  

 

 

3.2. Biodiversitätsmonitoring (Monitoring der NW-FVA)  

Durch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt wird im Wildnisgebiet Solling ein umfas-

sendes Biodiversitätsmonitoring umgesetzt. Dieses basiert auf dem Konzept des landesweiten 

NWE-Monitorings und ermöglicht so auch Vergleiche zu anderen Waldflächen der Kulisse der 

Wälder in natürlicher Entwicklung und des Wirtschaftswaldes. Gleichzeitig geht das Monitoring 

der NW-FVA im Wildnisgebiet im Rahmen eines zunächst auf fünf Jahre angelegten, von den NLF 

geförderten Projektes in der Frequenz der Aufnahmen und Datenverwertung über das Standard-

Monitoring der NWE-Flächen hinaus.  

Insgesamt umfasst das Monitoring 21 Bausteine, welche sich in die Rubriken Arten, Habitat und 

Landschaft gliedern (Abb. 13). 

 

Abb. 13: Bausteine des im Wildnisgebiet umgesetzten Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA 
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Den Erhebungen im Wildnisgebiet liegt eine verdichtete Stichprobe von insgesamt 20 permanen-

ten Stichprobenpunkten zur Erfassung der Artendiversität und einer überlappenden Stichprobe 

von 84 permanenten Stichprobenpunkten zur Erfassung der Waldstruktur zugrunde (Abb. 14). 

 

Abb. 14: Stichprobenpunkte des Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA im Wildnisgebiet (rot: Erfassung der Artendiver-
sität, schwarz: Erfassung der Waldstruktur) 

Entsprechend werden an den Stichprobenpunkten neben wesentlichen Grunddaten (u. a. Klima) 

Informationen zur Waldstruktur (u. a. Baumarten, Biomasse) registriert sowie die Habitatbeschaf-

fenheit (u. a. Mikrohabitate) beschrieben und vorkommende Arten relevanter Gruppen der Alters- 

und Zerfallsphase des Waldes erfasst (u. a. Vögel, Fledermäuse, xylobionte Käfer und Pilze; siehe 

Abb. 15).  

  

Abb. 15: Stichprobenaufbau des Biodiversitätsmonitorings im Wildnisgebiet Solling (insg. 20 Punkte)  
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Erste Daten wurden mit der Umsetzung des landesweiten NWE-Monitorings im Wildnisgebiet be-

reits in den Jahren 2022/23 erhoben. Im Rahmen des seit April 2024 laufenden Projektes werden 

die Aufnahmen aktuell in zeitlich-räumlicher Verdichtung mehrfach wiederholt und ausgewertet 

(Abb. 16). Damit wird neben einer äußerst validen Datengrundlage zur Beschreibung des Aus-

gangszustandes des Wildnisgebietes auch die Ableitung erster Zeitreihen möglich. Darüber hinaus 

können ergänzende, durch die NW-FVA selbst durchgeführte oder durch diese koordinierte Un-

tersuchungen – wie beispielsweise für das Jahr 2026 geplante Fledermaus-Netzfänge aus zusätz-

lichen Mitteln der NLF – die Ergebnisse aus dem NWE-Monitoring hinsichtlich ihrer Aussagekraft 

erweitern.  

 

Abb. 16: Darstellung des zeitlichen Ablaufs der Arbeiten im Projekt "Erweitertes Biodiversitätsmonitoring" im Wildnis-

gebiet Solling durch die NW-FVA 

 

Ergänzend werden im Rahmen des Projektes durch die NW-FVA vorhandene naturschutzfachliche 

Daten für die Gebietskulisse des Wildnisgebietes recherchiert und aufbereitet. Unter anderem sol-

len existierende Artdaten verschiedenster Quellen zusammengetragen, vorhandene Lebensraum- 

und Biotoptypen-Kartierungen zu einem einheitlichen Format aufbereitet und eine Analyse der 

Wald- und Bewirtschaftungshistorie vorgenommen werden. Darüber hinaus wird die NW-FVA die 

Ergebnisse des Monitorings und der zusätzlichen Recherchen für Vorträge und Publikationen auf-

bereiten und zum Ende des Projektes Anfang 2029 ein Gebietsporträt als gedruckten Band veröf-

fentlichen. Dieses Gebietsporträt wird den Ausgangszustand des Wildnisgebietes im Solling um-

fassend dokumentieren und damit auch als Referenz für zukünftige Forschung dienen können.  

Die Fortführung des Monitorings zur biologischen Vielfalt durch die NW-FVA über den aktuellen 

Projektzeitraum hinaus wird angestrebt. Das ausführliche Konzept zum fünfjährigen Projekt der 

NW-FVA ist auf Anfrage erhältlich. 
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3.3. Weiteres Monitoring und ergänzende Forschung 

Neben den zuvor beschriebenen Monitoringverfahren ist aktuell auch die Umsetzung eines Moni-

torings im Zusammenhang mit dem Wildtiermanagement geplant. Zudem stehen die NLF weiter-

gehenden Untersuchungen im Wildnisgebiet in Kooperation mit Forschungseinrichtungen wie 

Universitäten und Fachhochschulen aufgeschlossen gegenüber. Hierfür formulierte Grundsätze 

sollen als Rahmen für die Umsetzung ergänzender Forschungsvorhaben dienen. 

 

3.3.1. Weiteres Monitoring: Wildeinfluss 

Mit der HAWK Göttingen (Fakultät Ressourcenmanagement, Prof. Dr. Torsten Vor) ist im Jahr 

2025 die wissenschaftliche Begleitung eines Wildeinflussmonitorings für das Wildnisgebiet im 

Solling vereinbart worden. Das Monitoring soll die Entwicklung des Wildeinflusses nach der Ein-

richtung des Wildnisgebietes sichtbar machen und damit auch der Beurteilung eines notwendigen 

Wildtiermanagements innerhalb des Gebietes dienen.  

Neben der Erfassung der vorkommenden Vegetation und Gehölzverjüngung an permanenten Ver-

gleichsflächenpaaren (d. h. paarweise gezäunte/ungezäunte Flächen á 12 x 12 m) soll an weiteren 

Stichprobenpunkten auch die durch Rotwild an Bäumen verursachte Schäle erfasst werden. Um 

der grundsätzlichen Zielstellung nach einer Vermeidung von Schäden im Umfeld des Wildnisge-

bietes und einer zielführenden Verjüngung innerhalb des Wildnisgebietes gerecht zu werden, 

werden die entsprechenden Flächen bzw. Punkte an geeigneten Stellen sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des Wildnisgebietes eingerichtet.  

Detaillierte Informationen zum Studiendesign und zur Aufnahmemethodik des Wildeinflussmoni-

torings sind im Forschungskonzept der HAWK beschrieben, das auf Anfrage erhältlich ist.  

 

3.3.2. Ergänzende Forschung 

Das Wildnisgebiet im Solling stellt sich als großes Buchenwaldgebiet mit zukünftig natürlicher 

Waldentwicklung und weitgehendem Ausschluss menschlichen Einflusses zudem als interessantes 

Forschungsobjekt dar. Eine über das regelmäßige Monitoring hinausgehende, ergänzende For-

schung kann der Beantwortung spezieller wissenschaftlicher Fragestellungen dienen, weitere Er-

kenntnisse zum Nutzen von Wildnisgebieten liefern, aber auch Vergleiche zum bewirtschafteten 

Wald ermöglichen. Die NLF stehen deshalb Anfragen Dritter zu wissenschaftlichen Untersuchun-

gen im Wildnisgebiet aufgeschlossen gegenüber und werden bei Forschungsbedarf selbst aktiv 

auf wissenschaftliche Institutionen zugehen.  

Für die Umsetzung von Forschungsvorhaben im Wildnisgebiet Solling gelten die folgenden 

Grundsätze: 

Zielstellung und Koordination der Forschung 

Forschungsvorhaben, die im Wildnisgebiet umgesetzt werden sollen, werden durch eine AG Mo-

nitoring und Forschung unter Leitung der Betriebsleitung der NLF entschieden und übergeordnet 

gesteuert. Die AG setzt sich aus Mitarbeitenden der Betriebsleitung, des Niedersächsischen Forst-

amtes Dassel und der NW-FVA (Abt. Waldnaturschutz) zusammen. Bei Forschungsanfragen Dritter 

(Angehörige von Universitäten, Fachhochschulen, Forschungszentren etc.) trifft die AG anhand 

eines vorgelegten Exposés und unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten die Entschei-

dung über die Umsetzung. Die vorgesehenen Untersuchungen müssen dabei im Interesse der NLF 
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liegen. Der Steuerungskreis zum Wildnisgebiet wird über aktuelle Forschungsvorhaben im Gebiet 

informiert. 

Soweit im Wildnisgebiet Untersuchungen zu ökologischen Fragestellungen, insbesondere zur bi-

ologischen Vielfalt, erfolgen sollen, soll die NW-FVA (Abt. Waldnaturschutz) in die inhaltliche Be-

gleitung des Forschungsvorhabens einbezogen werden, vor allem um möglichst große Synergien 

mit dem Biodiversitätsmonitoring sicherzustellen. Anderweitige Untersuchungen werden nur zwi-

schen den NLF und der jeweiligen Forschungseinrichtung abgestimmt. Das Forstamt und die NW-

FVA (Abt. Waldnaturschutz) können Forschende bei der Auswahl von geeigneten Untersuchungs-

flächen, -punkten oder -objekten unterstützen.  

Zusammenarbeit mit dem Forstamt und Verhalten im Gelände 

Nach den übergeordneten Absprachen mit der Betriebsleitung der NLF sind die Geländearbeiten 

durch die Forschenden mit dem Niedersächsischen Forstamt Dassel abzustimmen. Dieses weist 

Forschende ins Gelände ein, erstellt ggf. eine Fahrgenehmigung und informiert hinsichtlich zeitli-

cher Einschränkungen (z. B. Umsetzung von Initialmaßnahmen, Wildtiermanagement).  

Die vom Menschen unbeeinflusste Entwicklung des Wildnisgebietes ist als übergeordnete Zielset-

zung bei allen Forschungen zu respektieren. Entsprechend sollen bei wissenschaftlichen Untersu-

chungen Geländearbeiten stets unter Vermeidung unnötiger Störungen (u. a. Berücksichtigung 

der Jahres- und Tageszeit) durchgeführt und Wege und Waldflächen so extensiv wie möglich ge-

nutzt werden.    

Veröffentlichung und Verfügbarkeit von Ergebnissen und Daten 

Die NLF wird durch die Forschenden regelmäßig über den Stand der Untersuchungen, insbeson-

dere den Beginn und den Abschluss der Geländearbeiten sowie resultierende Veröffentlichungen, 

unterrichtet. Bei Veröffentlichungen sollen die NLF als Eigentümer und Verantwortliche des Wild-

nisgebietes Solling durch den Autor entsprechend benannt werden. Die Forschenden stellen den 

NLF zudem eine Ausfertigung der Veröffentlichung in digitaler Form zur Verfügung und stimmen 

der Nutzung der erhobenen Daten und Forschungsergebnisse durch die NLF für Öffentlichkeitsar-

beit und weitere Forschungen zu.  
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Handlungsfeld/ 
Kriterium 

Stand der Erfüllung,  
Aktuelle Situation 

Handlungsbedarf, 
Zeitrahmen 

 
Handlungsfeld 1: Rahmenbedingungen 
 
 
1.1.Rechtsgrundlage 
 
Das Wildnisgebiet ist durch Rechtsverordnung der in 
den Ländern zuständigen Naturschutzbehörden, 
durch ein Gesetz des Landes oder auf andere rechtssi-
chere Weise (z. B. Ausweisung als Schutzgebiet nach 
Forstrecht, dingliche Sicherung im Grundbuch) dauer-
haft gesichert. 
 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Das Wildnisgebiet im Solling besteht aus den drei durch 
Erlass gesicherten Naturwäldern „Limker Strang“, „Gras-
borner Bruch“ und „Wildnis Solling“ (RdErl. d. ML v. 
10.11.2025: Sicherung, Betreuung und Untersuchung von 
Naturwäldern im Rahmen des LÖWE-Programms).  

 
 
 
Handlungsbedarf: -  
 
Zeitrahmen: - 
 

 
1.2: Wildnis als Schutzzweck 
 
Der Schutzzweck Wildnis bzw. Prozessschutz ist in der 
Rechtsgrundlage definiert. Soweit es der Schutzzweck 
im Einzelfall erlaubt, können weitere Ziele wie Wild-
niserleben, Bildung sowie Monitoring und Forschung 
umgesetzt werden. 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Das Ziel der eigendynamischen Entwicklung des Gebietes 
wird durch die Sicherung als Naturwald gewährleistet. 
Wildnisbildung sowie Monitoring und Forschung sollen ge-
mäß Wildnisentwicklungsplan umgesetzt werden. Bei Ziel-
konflikten wird dem Prozessschutz Priorität eingeräumt. 
 

 
 
 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
 
 
 

 

 
1.3: Fachliche Zuständigkeit und Rechtsaufsicht 
 
Die jeweils zuständigen Naturschutzverwaltungen 
bzw. Forstverwaltungen sollen die Rechtsaufsicht über 
die das Wildnisgebiet verwaltende Institution ausü-
ben, soweit sie nicht selbst das Gebiet verwalten. Sie 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Die NLF tragen als Anstalt öffentlichen Rechts die Verant-
wortung für das Wildnisgebiet im Solling und verwalten 

 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
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stellen sicher, dass das Gebiet in Übereinstimmung mit 
dem Schutzzweck gemanagt wird. Sie üben, soweit 
möglich, alle öffentlich-rechtlichen Aufgaben im Zu-
sammenhang mit dem Wildnisgebiet aus. 
 

dieses. Die Rechtsaufsicht über die NLF obliegt dem Nie-
dersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (ML). 

 
1.4: Eigentum 
 
Als Wildnisgebiet sollen vorrangig Flächen im Eigen-
tum der öffentlichen Hand, öffentlich-rechtlicher oder 
privater Naturschutzstiftungen und/oder Flächen des 
Nationalen Naturerbes eingerichtet werden.  Darüber 
hinaus können auf Initiative des jeweiligen Eigentü-
mers auch sonstige Flächen zu Wildnisgebieten erklärt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass der Schutzzweck 
Wildnis dauerhaft erfüllt wird. 
 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Das Wildnisgebiet im Solling besteht ausschließlich aus Flä-
chen im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten 
(AöR) in der Zuständigkeit des Niedersächsischen Forstam-
tes Dassel. Es verteilt sich mit etwa gleichen Flächenantei-
len über die drei Revierförstereien Hilwartshausen, Rel-
liehausen und Delliehausen. 
 

 
 
 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
 
 

 
1.5: Größe 
 
Großflächige Wildnisgebiete im Sinne der Nationalen 
Strategie für biologische Vielfalt sollen vorzugsweise 
eine Größe von mindestens 1.000 ha, in flussbeglei-
tenden Auwäldern, Mooren und an Küsten von min-
destens 500 ha aufweisen. Bei Vorliegen insbesondere 
naturräumlicher, eigentumsrechtlicher oder -schutz-
gebietsspezifischer (z. B. Kernzonen von Nationalpar-
ken) Gründe können auch Flächen in Wäldern, ehe-
maligen Militärgebieten oder Bergbaufolgelandschaf-
ten mit einer Größe von 500 bis 1.000 ha als Wildnis-
gebiete im Sinne der NBS eingestuft werden. Kleinere 
Wildnisflächen tragen im Sinne eines Biotopverbunds 
auch zur Erreichung weiterer Wildnisziele der NBS bei. 
Besonders großflächige Wildnisgebiete im Sinne von 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Das Wildnisgebiet im Solling ist 1.020 Hektar groß und 
wird nicht durch Straßen o. ä. zerschnitten.  

 
 
 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
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„wilderness areas“ sollen die von der Wild Europe Ini-
tiative empfohlene Größe von 3.000 ha nicht unter-
schreiten. 
 

 
1.6: Abgrenzung und Zuschnitt 
 
Die Außengrenzen des Wildnisgebietes sind soweit 
möglich an natürlichen Gegebenheiten ausgerichtet. 
Die Fläche des Wildnisgebietes ist möglichst kompakt 
und zusammenhängend und flurstücksgenau bzw. in 
amtlichen Seekarten abgegrenzt. 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Die Außengrenzen des Wildnisgebietes sind durch die For-
steinrichtung abteilungsscharf abgegrenzt, kartographisch 
darstellbar und im Gelände eindeutig erkennbar. 
 
 
 

 
 
 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
 
 

 

Handlungsfeld 2: Wildnisentwicklung und Schutz der natürlichen biologischen Dynamik und Vielfalt 
 

 
2.1: Schutz der natürlichen Entwicklung 
 
Das Wildnisgebiet hat die Voraussetzung dafür, dass 
auf der gesamten Fläche spätestens nach Ablauf von 
in der Regel 10, in Ausnahmefällen bis zu 30 Jahren 
seit Einrichtung des Wildnisgebietes ausschließlich na-
türliche Prozesse wirken. Es findet danach keine Steu-
erung der Entwicklung durch menschliche Eingriffe 
mehr statt. Durch von außen einwirkende Gefährdun-
gen wird das Wildnisgebiet nicht bedroht oder die Er-
füllung des Schutzzweckes behindert. 
 

 
Kriterium wird erfüllt. 
 
Das Wildnisgebiet im Solling besteht nahezu ausschließlich 
aus Waldbiotopen und liegt innerhalb eines größeren 
Waldkomplexes. Vor diesem Hintergrund ist eine langfris-
tige eigendynamische Entwicklung des Gebietes konflikt-
frei möglich.  
 
Die standörtlichen Verhältnisse lassen eine überwiegende 
Entwicklung in Richtung bodensaurer Buchenwälder er-
warten: Bereits zum Zeitpunkt der Ausweisung machen 
Buchen(misch)wälder mehr als 80 Prozent der Gebietsflä-
che aus.  

 
 
 
Handlungsbedarf: Umsetzung von 
Initialmaßnahmen zur Beschleuni-
gung der Entwicklung gebietsheimi-
scher Wälder: Vorhandene Nadel-
holz(misch)bestände und höhere Mi-
schungsanteile v. a. von Fichte, sollen 
noch reduziert werden; extraktive 
Maßnahmen sollen dabei innerhalb 
des aktuellen Forsteinrichtungszeit-
raums (Stichtag 01.01.2024) abge-
schlossen sein. Zudem soll vorhan-
dene Infrastruktur reduziert werden. 
 
Zeitrahmen: 10 bis max. 30 Jahre 
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Handlungsfeld 3: Management 
 

 
3.1: Leitbild 
 
Jedes Wildnisgebiet besitzt ein eigenes Leitbild. Das 
Leitbild ist kompatibel mit der Wildnisdefinition IUCN 
Ib, der Wild Europe Initiative und der Definition für 
Wildnisgebiete nach der NBS. 
 

 
Kriterium erfüllt. 
 
Leitbild des Wildnisgebietes Solling ist die eigendynami-
sche Entwicklung eines Komplexes aus Hainsimsen-Bu-
chenwäldern in den Höhenlagen des Sollings (250 bis 460 
m) und deren Sukzessionsstadien mit dem Ziel der Siche-
rung der biologischen Vielfalt.  
 

 
 
 
Handlungsbedarf: - 
 
Zeitrahmen: - 
 

 
3.2: Wildniskonzept (Managementplan) 
 
Für das Wildnisgebiet gibt es ein Wildniskonzept. Es 
wird bis spätestens 5 Jahre nach Einrichtung des Ge-
bietes erstellt, hat eine Gültigkeit von 10 Jahren und 
wird regelmäßig fortgeschrieben. Es enthält alle not-
wendigen Strategien und Maßnahmen, die zur Errei-
chung des Schutzziels notwendig sind.  
 
Nach Abschluss ggf. notwendiger Maßnahmen eines 
Initialmanagements nach 10 Jahren bzw. in Ausnah-
mefällen nach 30 Jahren nach Einrichtung des Wild-
nisgebietes (vgl. Kriterium 3.4) findet im Wildnisgebiet 
kein reguläres Biotopmanagement mehr statt. Das 
Wildniskonzept regelt dann insbesondere sonstige ge-
bietsspezifische Maßnahmen, die zur Erreichung des 
Schutzziels Wildnis notwendig sind (wie z. B. Besu-
cherlenkung) bzw. die Umsetzung rechtlicher Ver-
pflichtungen, wie z. B. Fragen der Brandwache, evtl. 
erforderliche phytosanitäre Maßnahmen und Fragen 

 
Kriterium im Wesentlichen erfüllt. 
 
Der vorliegende Wildnisentwicklungsplan stellt die Maß-
nahmen dar, die im Wildnisgebiet noch umgesetzt werden 
sollen. Die Maßnahmen betreffen die Bereiche „Biotopma-
nagement“, „Artenmanagement“ und „Mensch und 
Wildnis“. Übergreifend zu diesen drei Bereichen werden 
Maßnahmen zur Anpassung des Wegennetzes und der In-
frastruktur im Gebiet dargestellt. Darüber hinaus werden 
Festlegungen zu Monitoring und Forschung getroffen. Ein-
zelne Konzepte, wie z. B. das Wegekonzept oder das Kon-
zept zur Wildnisbildung, werden inhaltlich auch nach Ver-
öffentlichung des Managementplans noch (weiter-)entwi-
ckelt. 
 
Der Wildnisentwicklungsplan hat eine Gültigkeit von 
10 Jahren nach seiner Veröffentlichung. Soweit sich inner-
halb dieses Zeitraumes Rahmenbedingungen ändern oder 
aus zwingenden Gründen ein abweichendes Management 
notwendig ist, wird dieses durch den Steuerungskreis zum 
Wildnisgebiet beschlossen und die Öffentlichkeit darüber 

 
 
 
Handlungsbedarf: inhaltliche Weiter-
entwicklung einzelner Unterkon-
zepte des Wildnisentwicklungsplans 
 
Zeitrahmen: kurz- bis mittelfristig 
(bis 2030) 
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Abb. 2: Das Wildnisgebiet im digitalen Geländemodell (Quelle: NFP/Webline 2025) 

 

Vorkommendes Ausgangsgestein im Wildnisgebiet ist der mittlere Buntsandstein als basenärmeres 

Silikatgestein. Vor allem in den Senken und Tälern wurde dieser in der Weichsel-Eiszeit von Löss 

überlagert. Folglich haben sich im Gebiet vor allem (podsolige) Braunerden gebildet, während in den 

tieferen Bachtälern alluviale Böden vorherrschen (Schrimpf 2015). Die Standorte weisen ganz über-

wiegend eine ziemlich gute Nährstoffversorgung auf (i.d.R. Nährstoffziffer 4-) und sind überwiegend 

frisch und nachhaltig frisch (Tab. 1 und Abb. 3).  

In einigen Bereichen des Gebietes haben sich zudem Zweischichtböden entwickelt, deren untere 

Schicht – auch als Hardegser Ton bekannt – stark verdichtet ist und deshalb eine wasserstauende 

Wirkung aufweist (u. a. Grasborner Bruch, NW-FVA 2015). Als Bodentyp treten hier auch Pseu-

dogleye auf, die im Wildnisgebiet insgesamt jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. 

 

 

Tab. 1: Vorkommende Standorte nach Ausgangsgestein und Nährstoffversorgung (Quelle: NFP/Overbeck 2025) 
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Abb. 3: Vorkommende Standorte nach Wasserhaushalt (Quelle: NFP/Webline 2025) 

 

1.3. Klima 

Das das Wildnisgebiet umfassende, größere FFH-Gebiet „Wälder im östlichen Solling“ ist der konti-

nentalen biogeographischen Region zugeordnet. Wegen der relativ geringen Schwankung der Jah-

restemperatur herrscht im Gebiet tatsächlich jedoch eher ein subatlantisches Klima vor (NW-FVA 

2015).  
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Für die beiden im Gebiet zugewiesenen forstlichen Wuchsbezirke „Unterer Solling“ (60 %) und „Ho-

her Solling“ (40 %) werden in Tabelle 2 beispielhaft Messdaten zweier am Rand der Wuchsbezirke 

liegenden Wettermessstationen dargestellt: 

 

Tab. 2: Klimadaten der für das Wildnisgebiet relevanten Wuchsbezirke „Unterer Solling“ und „Hoher Solling“ (Datenquelle: 
www.wesersollingwetter.com, Abruf am 13.05.2025) 

 

 

2. Menschliche Einflüsse 

Der Solling ist ein insgesamt vom Menschen nur gering beeinflusstes Gebiet. Einzelne mittelalterliche 

Siedlungen im zentralen Solling wurden wieder aufgegeben, sodass er heute ein wenig zerschnitte-

nes, großes Waldgebiet bildet.  

Im Folgenden wird kurz auf die konkreten historischen und aktuellen Einflüsse des Menschen im 

ausgewiesenen Wildnisgebiet eingegangen. Dabei bezieht sich die Darstellung der historischen Ein-

wirkungen maßgeblich auf die Forschungsergebnisse der NW-FVA (NW-FVA 2015), welche die bei-

den älteren Naturwälder Grasborner Bruch und Limker Strang intensiv untersucht hat. 

Weitere Untersuchungen zur Landnutzungsgeschichte im gesamten Wildnisgebiet werden durch die 

NW-FVA im Rahmen des Projektes „Gebietsspezifisches Biodiversitätsmonitoring im Wildnisgebiet 

Solling für den Zeitraum 2024-2028“ erfolgen.  

 

2.1. Historische Einwirkungen 

Für den gesamten Solling ist eine beginnende Besiedlung für das 5. Jahrhundert n. Chr. belegt; eine 

erste große Ausbauphase der Siedlungs- und Kulturlandschaft fand im 9./10. Jahrhundert statt. 

Im Bereich der beiden heutigen Naturwälder Limker Strang und Grasborner Bruch wurden im 12./13. 

Jahrhundert die mittelalterlichen Siedlungen Gerßborn (Grasborn) und Lynbeke (Limke) gegründet. 

Um Lynbeke herum ist die Waldweide-Nutzung zu dieser Zeit (für das Jahr 1410) urkundlich belegt. 

Eine Ackernutzung in Siedlungsnähe erscheint ebenfalls möglich, allerdings sind bislang keine Nach-

weise dafür gefunden worden. Jedoch ist der Betrieb einer Glashütte am Grasborner Bruch nachge-

wiesen, ebenso finden sich Hinweise auf die Anlage zahlreicher Meiler im Gebiet. Im 15. Jahrhundert 

http://www.wesersollingwetter.com/
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wurden Lynbeke und Gerßborn in Folge der Klimaverschlechterung und Verbreitung von Seuchen 

aufgegeben und fielen wüst. Ein Gedenkstein erinnert noch heute östlich des Grasborner Bruches an 

die ehemalige Gerßborner Kirche.  

Die Sollingkarte von 1603 („Abris des Sollings“) als auch die Kurhannoversche Landesaufnahme von 

1783 zeigen eine vorwiegende, wenn auch lückige Bestockung mit Laubbaumarten im Bereich der 

beiden älteren Naturwälder. Im 18. Jahrhundert nutzten u.a. die Dörfer Vahle und Dinkelhausen 

diese Wälder zur Waldweide und Hute. Nach dem Ende der Eisenverhüttung und Wanderglashütten 

wurden Ende des 19. Jahrhunderts auch die Weiderechte im Solling abgelöst und die geregelte Forst-

wirtschaft eingeführt. Mitte des 19. Jahrhunderts waren im Bereich des Grasborner Bruchs bereits 

Entwässerungsgräben angelegt worden (NW-FVA 2015).  

 

2.2. Aktuelle menschliche Einflüsse 

Im Nachfolgenden werden aktuelle menschliche Einflüsse durch Besiedlung und Infrastruktur im 

Wildnisgebiet dargestellt. 

 

Besiedlung 

Zum Zeitpunkt der Ausweisung des Wildnisgebietes lagen weder Siedlungen, noch erschlossene 

Grundstücke innerhalb des Gebietes. Lediglich im Osten grenzt an der Klotzburgstraße eine Fläche 

mit Liegenschaften an: Das in Privateigentum befindliche Forsthaus Grimmerfeld mit Nebengebäuden 

sowie eine Baracke im NLF-Eigentum. Die nächste Siedlung (Delliehausen im Süden) liegt etwa zwei 

Kilometer Luftlinie von der Grenze des Wildnisgebietes entfernt (Abb. 4). Etwas weiter entfernt be-

finden sich die Dörfer Sievershausen, Hilwartshausen und Lauenberg im Norden und Eschershausen, 

Vahle, Dinkelhausen sowie Gierswalde und Volpriehausen im Süden. Die Kleinstädte Dassel und Uslar 

liegen etwa sechs bis sieben Kilometer Luftlinie entfernt. Das Wildnisgebiet befindet sich entspre-

chend in einem wenig besiedelten Gebiet, das von Wald und wenigen darin liegenden Wiesen ge-

prägt ist. 

 

Abb. 4: Lage des Wildnisgebietes innerhalb des Sollings mit umliegenden Ortschaften (Quelle: NFP/ LGLN 2025) 
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Vorhandene Infrastruktur  

Der Wald wurde bis zur Ausweisung als Wildnisgebiet forstwirtschaftlich durch die NLF und deren 

Vorgängerinstitutionen genutzt. Er ist folglich mit Abfuhr- und Betriebswegen für den Lkw- bzw. 

Pkw-Verkehr erschlossen. Insgesamt bestehen im Wildnisgebiet zum aktuellen Zeitpunkt Fahrwege 

in folgendem Umfang: 

- Lkw-befahrbare (A-)Wege: ca. 14.500 m 

- Pkw-befahrbare (B-)Wege: ca. 3.300 m 

Dabei ist die im Osten verlaufende Lüderstraße (ca. 2.000 m), die bei der Gebietsausweisung im Jahr 

2021 noch als Lkw-fähiger Weg geführt wurde, durch die zwischenzeitliche Forsteinrichtung bereits 

auf einen B-Weg zurückgestuft worden.  

Die nachfolgende Karte (Abb. 5) zeigt die aktuell bestehenden Fahrwege: 

 

Abb. 5: Lkw-befahrbare Wege (rot) und Pkw-befahrbare Wege (blau) im Wildnisgebiet (Quelle: NFP/WebLine 2025) 

Der Fahrweg Klotzburgstraße (West-Ost-Verbindung) wird seit dem Ausbau des Telefonnetzes im 

vergangenen Jahrhundert (+/- 1960) als Trasse für eine zentrale Telekommunikationsleitung der 

Deutschen Post/Telekom genutzt (Abb. 6); hier besteht ein vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht. 

Weitere Infrastrukturen mit Nutzungsrechten liegen im Wildnisgebiet nicht vor. 

 

Abb. 6: Darstellung des Verlaufs der Telekommunikationsleitung durch das Wildnisgebiet (Quelle: NFP/WebLine 2025) 
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Fußläufige Wege (Pfade) oder markierte Wanderwege im Wildnisgebiet sind nicht bekannt. Auf der 

Outdoor-Plattform Komoot (https://www.komoot.com/de-de) sind gegenwärtig zwei Wandertouren 

verzeichnet, die das Gebiet um den Schönenberg betreffen, auch einzelne hier dargestellte Moun-

tainbike-Touren durchlaufen das (gesamte) Wildnisgebiet. Ebenso werden durch den Naturpark 

Solling-Vogler einzelne Wege im Wildnisgebiet (u.a. die Klotzburgstraße) als Teil zweier Mountain-

bike-Strecken geführt. 

Auch einige wenige Gebäude, die im Zusammenhang mit der bisherigen Nutzung des Waldes errich-

tet wurden, sind im Wildnisgebiet zu finden: So liegt in der Mitte des Gebietes eine Jagdhütte (Rie-

penblockhaus) am alten Naturwald Limker Strang und – am Rande des Gebietes – eine öffentlich 

zugängliche Schutzhütte nahe dem alten Naturwald Grasborner Bruch. Im Südwesten, unmittelbar 

an der Wildnisgebietsgrenze, befindet sich eine weitere Jagdhütte (Altebornhütte). 

Abgesehen von der Schutzhütte am Grasborner Bruch und dem nahegelegenen Denkmal für die 

ehemalige Grasborner (Gerßborner) Kirche sowie einem Gedenkstein für den im Jahr 1839 „von 

Mörderhand“ getöteten Forstbediensteten Otto Rolfs (sog. Rolfs Denkmal) im westlichen Teil des 

Gebietes gibt es im Wildnisgebiet oder an dessen Grenzen keine touristischen „Hotspots“ wie Park- 

oder Picknickplätze, Aussichtspunkte oder –türme. Auch Bänke oder weitere, zum Verweilen einla-

dende Einrichtungen sind außer der Schutzhütte nach allgemeinem Wissen nicht vorhanden.  

 

 

3. Naturale Ausstattung 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick zu den gegenwärtig vorkommenden Biotopen und Arten 

und den Waldstrukturen im Wildnisgebiet. Die Zustandsbeschreibung basiert im Wesentlichen auf 

den Ergebnissen der Waldbiotopkartierung und der Forsteinrichtung, die in den Jahren 2021 bis 2023 

durch das Niedersächsische Forstplanungsamt umgesetzt wurden. Hinweise zu vorkommenden Arten 

sowie Informationen zu Habitatbäumen und Totholz gehen zudem auf das Biodiversitätsmonitoring 

der NW-FVA zurück.  

 

3.1. Biotope und Arten 

Die Ergebnisse der Waldbiotopkartierung zeigen die Bedeutung des Wildnisgebietes im Solling als 

Wald-Wildnisgebiet auf: Über 990 Hektar bzw. über 97 Prozent des Wildnisgebietes sind als Wald-

biotope erfasst. Dabei dominieren mit knapp 800 Hektar vor allem die bodensauren Buchenwälder, 

während insgesamt 150 Hektar noch als Nadelbaumforste kartiert wurden. Wege und vereinzelte 

Gebäude erstrecken sich gegenwärtig auf etwa 13 Hektar im Wildnisgebiet.  
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Biotope 

Im Einzelnen finden sich auf der gesamten Fläche des Wildnisgebietes folgende Biotoptypen (Bio-

toptypen-Gruppen, Tab. ): 

 

Tab. 3: Vorkommende Biotope (Biotoptypen-Gruppen) im Wildnisgebiet (Quelle: WBK 2021/22) 

Als gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG kommen naturnahe Bäche (2,0 Hektar), einige 

Quellen (0,2 Hektar) und Stillgewässer (0,3 Hektar) vor. Darüber hinaus gibt es auf insgesamt 

1,5 Hektar gesetzlich geschütztes Grünland. 

Von besonderer Relevanz sind wegen der Zugehörigkeit des Wildnisgebietes zum FFH-Gebiet 131 

„Wälder im östlichen Solling“ zudem die vorkommenden FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT). Diese sind 

mit folgenden Anteilen und Erhaltungsgraden im Wildnisgebiet zu finden (Tab. 4): 

 

Tab. 4: Vorkommende FFH-Lebensraumtypen im Wildnisgebiet (Quelle: WBK 2021/22) 

Innerhalb der vorkommenden FFH-LRT sticht der hohe Anteil des LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwäl-

der) hervor, dessen natürliche Entwicklung ganz maßgebliches Ziel bei der Ausweisung des Wildnis-

gebietes war. Neben den schon bestehenden 794 Hektar wurden Hainsimsen-Buchenwälder auf wei-

teren 35 Hektar bereits als Entwicklungs-LRT kartiert. Vereinzelt kommt zudem der Wald-LRT 91E0 

vor (Auenwälder mit Erle, Esche, Weide auf 3,1 Hektar), im Wesentlichen innerhalb des Naturwaldes 

Grasborner Bruch. Mit sehr geringen Anteilen wurden zudem der LRT 6510 (Magere Flachland-Mäh-

wiesen auf 0,86 Hektar) und der LRT 3260 (Fließgewässer mit flutender Wasservegetation auf 

0,11 Hektar) erfasst. Diese beiden Nicht-Wald-LRT werden im BWP jedoch als nicht maßgeblich be-

schrieben. 

Der LRT 9110 ist gegenwärtig auf Flächen von insgesamt 50 Hektar in einem sehr guten Zustand 

(Erhaltungsgrad A), auf insgesamt 636 Hektar in einem guten Zustand (Erhaltungsgrad B) und auf 

108 Hektar in einem mäßigen bis schlechten Zustand (Erhaltungsgrad C, vgl. Tab. 4Tab. ). 
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Tab. 5: Erhaltungsgrade der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen im Wildnisgebiet (Quelle: WBK 2021/22) 

Weitergehende Informationen zu den vorkommenden Lebensraumtypen und Biotopen können dem 

Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet entnommen werden.  

 

Arten 

Im Wildnisgebiet kommen mehrere große Säugetierarten vor. Regelmäßig nachgewiesene Paarhufer 

sind Rothirsch, Europäisches Reh und Schwarzwild. Ebenfalls kommen die weitverbreiteten Prädato-

ren vor, wobei hierbei die Wildkatze und der Luchs besonders hervorzuheben sind. Auch der Wolf 

könnte seit jüngerer Zeit das Gebiet durchstreifen. Er wurde in der näheren Umgebung, jedoch (noch) 

nicht im Wildnisgebiet gesichtet. Als Neozoen kommen vereinzelt Waschbären vor. 

Zum Vorkommen nach Naturschutzrecht geschützten Arten gab es bislang nur für Vogelarten des 

Anhangs der Europäischen Vogelschutzrichtlinie systematische Kartierungen durch die Vogelschutz-

warte. Systematische Erfassungen weiterer Artengruppen werden im Rahmen des Biodiversitätsmo-

nitorings der NW-FVA seit 2022 erstmals durchgeführt (siehe Kapitel 3.2. des Wildnisentwicklungs-

plans). Die Informationen zu aktuellen Artvorkommen basieren entsprechend im Wesentlichen auf 

älteren Erhebungen und Zufallsfunden (ab 2011), die insbesondere für die Planungen des deckungs-

gleichen, größeren FFH- und des Vogelschutzgebietes herangezogen wurden. Ergänzend dazu wird 

kurz auch auf allererste Ergebnisse aus dem Monitoring der NW-FVA eingegangen.  

Mit Relevanz zur FFH-Richtlinie kommen aktuell (wahrscheinlich) folgende Anhang II-/IV-Arten7 vor: 

- Die Wildkatze: Sie wird im Bereich des Wildnisgebietes regelmäßig gesichtet, ist bislang al-

lerdings nicht systematisch erfasst worden.  

- Der Luchs: Er wurde im Jahr 2012 im FFH-Gebiet telemetrisch nachgewiesen. Da zudem eine 

Reproduktion im Solling für 2016 belegt ist und seit 2018 durchgehend Luchse im Solling 

durch Fotofallen nachgewiesen sind, kommt der Luchs recht sicher auch im Wildnisgebiet 

vor. 

- Keine Nachweise gibt es bislang hingegen für das Vorkommen des Großen Mausohrs. Auf-

grund der Waldstrukturen und Entfernungen zu bestehenden (fünf) Wochenstuben im Um-

feld kann das Wildnisgebiet jedoch als Jagdgebiet der bekannten Mausohrpopulationen gel-

ten.  

  

 
7 Nach Bewirtschaftungsplan „nicht maßgeblich“ für das FFH-Management. 

FFH-LRT
Erh.grad A 

[ha]

Erh.grad A 

[%]

Erh.grad B 

[ha]

Erh.grad B 

[%]

Erh.grad C 

[ha]

Erh.grad C 

[%]

91E0 3,11 100,0

9110 49,79 6,3 636,22 80,1 108,34 13,6

3260 0,11 100,0

6510 0,86 100,0
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Darüber nutzen folgende nach der Vogelschutzrichtlinie geschützte Vögel das Wildnisgebiet als Le-

bensraum: 

- Grauspecht und andere Spechtarten 

Der in Niedersachsen vom Aussterben bedrohte Grauspecht wurde im Rahmen von Erhebun-

gen 2011 und 2020 im Vogelschutzgebiet gefunden; ebenfalls nachgewiesen wurden dabei 

der Mittel-, Klein-, Grün- und Schwarzspecht. Das Vorkommen des Grauspechtes im Wildnis-

gebiet mit mehreren Revieren wurde in den Jahren 2022 bis 2025 auch durch das akustische 

Monitoring der NW-FVA bestätigt. Auch Klein-, Mittel-, Grün- und Schwarzspecht wurden 

dabei erneut erfasst. 

- Sperlingskauz und Raufußkauz 

Sperlingskauz und Raufußkauz wurden im Vogelschutzgebiet durch Corsmann (2009) kar-

tiert. Der Schwerpunkt der Vorkommen der beiden Kauzarten lag dabei allerdings im nördli-

chen Teilbereich des Vogelschutzgebietes. Im Bereich des FFH-/Wildnisgebietes wurde der 

Raufußkauz 2009 nicht gefunden. Allerdings bestätigte das akustische Monitoring der NW-

FVA in den Jahren 2022-2025 das Vorkommen beider Käuze auch im Wildnisgebiet. Exakte 

Brutplätze von Sperlingskauz und Raufußkauz sind jedoch nicht bekannt. 

- Waldschnepfe 

Auch die Anwesenheit der Waldschnepfe im Wildnisgebiet konnte durch die NW-FVA im 

Rahmen des Biodiversitätsmonitorings 2022-2025 mehrfach nachgewiesen werden. 

Weiterhin könnte der Schwarzstorch im Wildnisgebiet vorkommen. Er wird – allerdings eher selten – 

im unmittelbaren Umfeld gesichtet und unterhält außerhalb des Gebietes einzelne Brutplätze. Von 

2008 bis 2014 konnten auch im Bereich des jetzigen Wildnisgebietes regelmäßige Bruten bestätigt 

werden. Drei ehemalige Schwarzstorch-Horststandorte sind noch erhalten. Aktuell sind jedoch keine 

Bruten im gesamten Vogelschutzgebiet bekannt. 

Im Rahmen des Biodiversitäts-Monitorings der NW-FVA wurden bei der Ersterfassung in den Jahren 

2022/23 zudem zahlreiche weitere Vogelarten, aber auch Insekten, Gefäßpflanzen und Pilze gefun-

den. Auch liegen der NW-FVA für das Wildnisgebiet umfangreiche, ergänzende Artdaten aus Citizen 

Science-Erfassungen und studentischen Abschlussarbeiten vor. Die Ergebnisse werden unabhängig 

vom Wildnisentwicklungsplan durch die NW-FVA veröffentlicht. An dieser Stelle sei jedoch darauf 

hingewiesen, dass bereits Nachweise von über 1.300 Arten für das Wildnisgebiet vorliegen. Be-

sonders hervorzuheben sind mehrere Rote Liste-Arten, wie der Sprossende Bärlapp und der Wildapfel 

unter den Gefäßpflanzen, der stark gefährdete Kurzflügelkäfer Quedius infuctus neben zehn weite-

ren Käferarten der Roten Liste sowie der ebenfalls stark gefährdete Fleckige Saumpilz (Psathyrella 

maculata), für den bislang nur drei weitere Funde in Niedersachsen bekannt sind. 

 

 

3.2. Waldstruktur 

Auf der Grundlage der Forsteinrichtungsinventur zum Stichtag 01.01.2024 werden im Folgenden 

Informationen zur Baumarten- und Alterszusammensetzung sowie zum Vorkommen von Nachwuchs 

und Unterstand (vertikale Struktur) für das Wildnisgebiet dargestellt. Darüber hinaus wird auf das 

aktuelle Vorkommen von Habitatbäumen und Totholz eingegangen. 
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Anteile von Laub- und Nadelbäumen 

Analog zu den Ergebnissen der Waldbiotopkartierung sind Laubwälder8 aktuell auf 85 Prozent der 

Waldfläche im Wildnisgebiet zu finden, während Nadelwälder noch auf 15 Prozent der Fläche vor-

kommen. Buchenwälder machen dabei mit 81 Prozent den größten Anteil aller Waldbestände aus. 

Auf knapp 14 Prozent der Fläche waren zum Zeitpunkt der Inventur noch Fichtenbestände zu finden 

(Abb. 7). 

 

Abb. 7: Waldbestände im Wildnisgebiet (Quelle: FE zum 01.01.2024) 

Die Fichtenwälder des Wildnisgebietes kommen zurzeit zu 80 Prozent als Reinbestände und zu 

20 Prozent als Mischbestände vor. Hingegen sind nur bei einem Fünftel aller Buchenwälder keine 

Mischbaumarten zu finden. Oft sind die Buchenwälder mit Fichte, aber auch mit Eiche gemischt (Tab. 

7), während in Fichtenmischwäldern zumeist Buche vorkommt (Tab. 6). 

 

Tab. 6: Anteile der vorkommenden Buchen(misch)wälder im Wildnisgebiet (Quelle: FE zum 01.01.2024) 

 
8 Der Begriff „Wald“/“Wälder“ wird hier simultan zum forstlichen Begriff „Bestandestyp“ bzw. „Bestandestypengruppe(n)“ genutzt. Die 

dominierende Hauptbaumart ist i.d.R. namensgebend für den Bestandestyp. Bestandestypen (Tab. 6 und Tab. 7)  werden zu Bestandesty-
pengruppen zusammengefasst (Abb. 7). 

Fläche [ha] Prozent

Bu rein 168,5 ha 17%

Bu mit Eiche 230,1 ha 23%

Bu mit Bergahorn 10,6 ha 1%

Bu mit Fichte 388,7 ha 39%

Bu mit Douglasie 0,9 ha 0%

Bu mit Lärche 17,8 ha 2%

Buche 816,6 ha 81%
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Bewertung des Totholzes fällt aus Sicht der WBK besser aus: In Flächen des LRT 9110 kommen 

derzeit 3,1 Stück Totholz16 je Hektar vor, so dass nur auf 14 Prozent der Fläche ein Defizit besteht. 

 

(3) Nach der Stichprobenerhebung des Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA (2022/23) kommen 

im Wildnisgebiet 8,7 Habitatbäume je Hektar vor (Abb. 11) und Totholz im Umfang von 13,8 Ku-

bikmetern je Hektar (Abb. 12). Sowohl der Anteil der Habitatbäume als auch das Totholzvolumen 

ist damit nach Einschätzung der NW-FVA im Vergleich zu anderen Waldflächen in natürlicher 

Entwicklung (NWE) in Niedersachsen im Wildnisgebiet zurzeit nur unterdurchschnittlich. Ein 

Skript mit ausführlichen Darstellungen zum Habitatbaum- und Totholzvorkommen im Wildnisge-

biet und Vergleichsflächen ist auf Anfrage bei der NW-FVA erhältlich. 

 

Abb. 11: Anzahl der vorkommenden Habitatbäume im Wildnisgebiet und in Vergleichsflächen nach der Strukturerhebung 

im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA 2022-23 

 

Abb. 12: Vorkommendes Totholz (m3/ha) im Wildnisgebiet und in Vergleichsflächen nach der Waldstrukturerhebung im 
Rahmen des Biodiversitätsmonitorings der NW-FVA 2022-23 

 

 
16

 Kluppschwelle i. d. R. 50 cm (bei stehendem Totholz in Höhe 1,30 m), 3 m Mindestlänge 




